
Arbeitsbündnis Jugend-Beruf 

A. Kurzübersicht-rechtskreisübergreifende Aufgabenbeschreibung

Rechtskreise SGB II SGB III SGB VIII  Schulen 

Berufsberatung Beratung für 
Rehabilitanden und 
Schwerbehinderte  

Sonderpädagogische Bildungs-und 
Beratungszentren (SBBZ),  
Werkreal-und Realschulen 
Gemeinschaftsschulen,  
Integrierte Gesamtschule 

Gymnasien, 
Berufsbildende Schulen 

Institution Job Center Mannheim Agentur für Arbeit Mannheim 
Stadt Mannheim/ 
Jugendamt und 
Fachbereich Bildung 

Staatl. Schulamt 
Regierungspräsidium 
(insbesondere Schularten 
des Übergangssystems) 

Leitprinzip Fördern und Fordern 
- Beendigung/ Verringerung der

Hilfebedürftigkeit durch Eingliederung
in Arbeit

- Sicherung des Lebensunterhalts

Freiwilligkeit 
Fördern und Fordern 
Erfolgreicher 
Berufseinstieg junger 
Menschen am Übergang 
Schule-Beruf 

Bunt, bunter – 
Inklusion 
Erfolgreicher 
Berufseinstieg für 
junge Menschen mit 
Handicap 

Junge Menschen in ihrer 
Entwicklung zu fördern 
und zu 
eigenverantwortlichen 
Persönlichkeiten zu 
erziehen. 

Bildungs-und Erziehungsauftrag im Rahmen der Schulpflicht 

Aufgaben/ 
Handlungsfelder 

- Aufnahme Erwerbstätigkeit
- Erwerbsfähigkeit erhalten, verbessern,

wiederherstellen
- Behindertenspezifische Nachteile

überwinden
- familienspezifische Lebensverhältnisse

berücksichtigen
- geschlechtsspezifischen Nachteilen

entgegenwirken

- Berufsorientierung
- Berufliche Beratung
- Ausbildungsvermittlung
- Förderung von Maßnahmen

- Arbeitsvermittlung U25

Reha spezifisch: 

- Teilnahme an Berufswegekonferenzen in den
jeweiligen Schulen

Siehe 

D. Angebote der
Jugendhilfe

Mit Fokus Übergang Schule-Beruf: 

- Berufsorientierung nach dem
Bildungsplan

- Berufsorientierung,/Berufliche
Beratung mit außerschulischen
Partnern

- Unterstützungsangebote externer
Partner wie:
Berufseinstiegsbegleitung,
Ausbildungslotsen/Ausbildungshelfer
Schulsozialarbeit

Mit Fokus Übergang 
Schule-Beruf 

- Berufsorientierung im
Rahmen des
Bildungsplans,
in VAB-Klassen,

- Av dual,
- Schulsozialarbeit
- Jugendberufshelfer

Zielgruppen - Jugendliche in Bedarfsgemeinschaften
- Jugendliche, die nicht mehr bei den

Eltern wohnen

- Jugendliche am
Übergang Schule-Beruf

- Junge Erwachsene U25
ohne Berufsausbildung

- Jugendliche mit
körperlichen,
seelischen und
geistigen
Einschränkungen.

SuS mit unterschiedlichen Problemlagen in: 
Schule: 
Schlechte Noten/Fehlender Schulabschluss/Schulverweigerung 
Familiäre Probleme: 
häusliche Situation, keine Unterstützung durch die Eltern 
Persönliche Probleme: 
Schulden/Suchtproblematik/unklare Wohnsituationen/ psychische 
Erkrankung/gesundheitliche Einschränkungen/ Haft/fehlende 
Tagesstruktur 

Maßnahmen - Jump plus
- Grundbildung/HSA
- Assistierte Ausbildung
- TZ-Umschulungen
- Projekt "Läuft?!"
- Einstiegsqualifizierung (EQ)

- Einstiegsqualifizierung (EQ),
- Berufspraktisches Jahr (BPJ),
- Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen

(BvB),
- Ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH),
- Assistierte Ausbildung ( AsA),
- Berufsausbildung in außerbetrieblichen

Einrichtungen ( BaE)

Zusätzliche/ erweiterte Angebote für Reha 
Kunden: 

- BvB, auch in Reha spezifischen Einrichtungen
- Förderung WfB oder

Arbeitstherapeutische   Einrichtung
- Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung
- Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung und
Eingliederungszuschüsse.

Beschreibung der Angebote Reha: 

Foerderung von sbM.pdf

- Die Schulen bieten - unter Einbeziehung der Berufsberatung und
weiterer Partner - ein individuelles, auf den jeweiligen Standort
zugeschnittenes Konzept mit klaren Strukturen und
Verantwortlichkeiten

- Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine bedarfsgerechte
Beratung und Begleitung im Prozess der beruflichen Orientierung
durch Schule, Berufsberatung und weitere Partner

Maßnahme-
planung 

Gemeinsame Maßnahmeplanung SGB II und SGB III 

 Zusammenarbeit im Rahmen des AK-Ausbildungsoffensive unter Leitung der Stadt Mannheim 

bestehende 
Kooperationen 

mit Jugendamt bei der 
"Verselbständigung" 

1. Businesspartnerschaft
mit Stadt Mannheim

2. Kooperation mit dem
Haus des Jugendrechts

Kooperationsverein-
barungen mit KVJS, 
Stadt Mannheim 
und 
Kultusministerium 
BW - 
für 
Berufsvorbereitende 
Einrichtungen (BVE) 
und Kooperative 
Bildung und 
Vorbereitung auf 
den allgemeinen 
Arbeitsmarkt  
(KoBV)  
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B. Agentur für Arbeit Mannheim (AA) 

B.1 Aufgaben und Leistungen der Berufsberatung der AA ( SGB III)
Kontakt Mannheim.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

Terminanfrage zur Berufsberatung 

Teamleitung: Gabriele Ritter 
Gabriele.ritter2@arbeitsagentur.de 

u/o 

Mannheim.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

Tel 0621 165-329 

Rechtsgrundlage: 

§§ 29 ff SGB III
Rahmenvereinbarung zwischen Regionaldirektion B-W und Kultusministerium

menarbeit Schule-BB_BW.pdf

Aufgaben Berufsorientierung (BO) Berufliche Beratung Ausbildungsvermittlung 
Förderung 

Inhalte an Schulen Sek I + Sek.II in den Vor-und Entlassklassen: 

2-stündiger BO Unterricht + 2 stündiger BiZ Besuch
Elternveranstaltungen
Messen/Ausbildungsbörsen
Medienangebote: www.planet-beruf.de, BERUFENET

individuelle Einzelberatung in 
der AA oder im Rahmen von  
Sprechstunden an den 
Schulen

nach Beratung durch die 
Berufsberatung und 
Feststellung der 
Ausbildungsreife mit stabilem 
Berufswunsch erfolgt eine 
aktive Unterstützung durch 
die AA. 
Vermittlungsvorschläge 
werden nach regelmäßiger 
Sichtung der Jobbörse 
versandt. Die Jobbörse ist 
auch über das Portal 
www.arbeitsagentur.de   
jederzeit verfügbar

Einstiegsqualifizierung ( EQ); mind.6-max.12-
monatige Praktika, die von der AA finanziert werden 
(231 € plus 116€ SV) Förderzeitraum 01.08.-31.03.) 

Berufspraktisches Jahr (BPJ); Vorbereitung und 
Begleitung  eines EQ oder Ausbildungsplatzes. 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB); 
Teilnahme bis max. 10 Monate zur Berufsorientierung, 
mit hohem Praktikumsanteil; Teilnehmer erhalten 
BAB;  

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH): Unterstützung 
während der Ausbildung, insbesondere durch 
Stützunterricht um schulische Defizite auszugleichen, 
aber auch soz.päd. Begleitung während der 
Ausbildung 

Assistierte Ausbildung (AsA); Betreuung des Azubi 
und des Ausbildungsbetriebes während der gesamten 
Ausbildungszeit  

Berufsausbildung in außerbetrieblicher 
Einrichtung (BaE); voll finanzierte Berufsausbildung 
durch die AA für Jugendliche, die am regulären 
Ausbildungsmarkt keine Ausbildung absolvieren 
können; besondere Förderung auch für 
Ausbildungsabbrecher zur Fortsetzung der Ausbildung 

Arbeiten im schulischen 
Netzwerk 

an allen Werkrealschulen, zum Teil auch Realschulen arbeiten die Berufsberater im Mannheimer TRIO eng mit den 
Ausbildungslotsen/ Ausbildungshelfern und den Tandemlehrern der einzelnen Schulen zusammen, die insbesondere 
förderbedürftige SuS betreuen;  
an den Beruflichen Schulen (insbesondere in den Klassen des Übergangssystems wie AV dual, VAB-O, VAB-R, 1-2 jährigen 
BFS) wird eng mit den AV dual Begleitern und den Jugendberufshelfern  zusammengearbeitet. Zum Teil finden 
gemeinsame Beratungsgespräche statt, auf der Basis einer Einverständniserklärung. 

eine von der AA Mannheim + ESF finanzierte zusätzliche Begleitung von förderbedürftigen SuS ab der 8.Klasse, bei denen 
der HSA gefährdet ist und SuS, die nach der 9./10. Klasse eine duale Ausbildung anstreben. Betreuung bis 2 Jahre nach 
Verlassen der allg.bild. Schule möglich; Berebs gibt es an folgenden Schulen: Kerschensteiner Gemeinschaftsschule, 
Geschwister Scholl WRS, Humboldt WRS, Rheinauschule- SBBZ, Johannes Gutenberg Schule-SBBZ. 

Berufseinstiegs- 
begleitung (BerEb)

SGB II/SGB III

SGB II/SGB III 

Rechtskreisübergreifend 

nicht rechtskreisübergreifend; hier ist immer die 

Absprache mit dem Jobcenter notwendig 
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B.2 Leistungen der Rehabilitationsberatung Angebote SGB III

Kontakt Mannheim.161-Reha@arbeitsagentur.de Teamleitung: Timo Psotta Tel 0621 165-416 

Aufgaben Berufsorientierung (BO) Berufliche Beratung Ausbildungsvermittlung 
Förderung 

Inhalte an SBBZ in den Vor- und Entlassklassen und in 
Kooperativen Klassen (VAB-K, VAB-S)  

Elternarbeit und Teilnahme an Elternveranstaltungen 
Messen/Ausbildungsbörsen 
Medienangebote: www.planet-beruf.de, BERUFEENET, 
BerufeTV

individuelle Einzelberatung 
in den Sonderpädagogische 
Bildungs- und 
Beratungszentren (SBBZ) 
und in der AA 
sowie im Rahmen von  
Sprechstunden an den 
Schulen und bei 
Maßnahmeträgern

Analog Berufsberatung 
sowie 
Einschaltung des 
Inklusionsberaters für 
Betriebe bei 
schwerbehinderten 
Bewerbern

Einstiegsqualifizierung ( EQ); analog Berufsberatung 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB); 
Teilnahme i. d. R. 11 Monate zur Berufsorientierung, mit 
hohem Praktikumsanteil; Teilnehmer erhalten BAB-Reha 
oder Ausbildungsgeld;  

Analog zur allgemeinen Berufsberatung: 

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) 

Assistierte Ausbildung (AsA) 

Berufsausbildung in außerbetrieblicher Einrichtung 
(BaE);

Arbeiten im schulischen 
Netzwerk 

an allen Sonderpädagogischen Bildungszentren mit verschiedenen Schwerpunkten, Werkrealschulen, Realschulen, 
Gymnasien  (bei Inklusiver Beschulung) arbeiten die Rehabilitationsberater eng mit den Ausbildungshelfern und den 
Tandemlehrern der einzelnen Schulen zusammen, die insbesondere förderbedürftige SuS betreuen;  

an den Beruflichen Schulen (insbesondere in den Klassen des Übergangssystems wie VAB-K, VAB-S und private VAB 
und BEJ). In der Regel  finden gemeinsame Beratungsgespräche auf der Basis einer Einverständniserklärung statt. 

Berufseinstiegs- 
begleitung (BerEb)

SGB II/SGB III 

eine von der AA Mannheim + ESF finanzierte zusätzliche Begleitung von SuS ab der 8. Klasse für förderbedürftige SuS, 
die eine Ausbildung anstreben. Betreuung bis 2 Jahre nach Verlassen der allg.bild. Schule möglich; BerEbs gibt es an 
folgenden SBBZ: Rheinauschule, Johannes Gutenberg Schule  

SGB II/SGB III 
Rechtskreisübergreifend 

Rechtskreisübergreifend für Maßnahmen der beruflichen 
Ersteingliederung (außer Leistungen an Arbeitgeber und 
AbH und BAE) 

B.3 Leistungen der Arbeitsvermittlung U25

Kontakt Kontakt über www.arbeitsagentur.de oder Tel.0800 4 5555 00 (kostenfrei) 

Zielgruppen 

Jugendliche mit Berufsabschluss 
Jugendliche ohne Berufsabschluss 

Aufgaben Berufliche Beratung Arbeitsvermittlung Förderung 

Inhalte 
Profiling und Klärung der beruflichen Absichten 
Potenzial für Ausbildung oder Teilqualifizierung 
klären

Vermittlung in Arbeit 

Potenzial für Ausbildung oder Teilqualifizierung klären und ggf. 
Finanzielle Förderungen ( Leistungen aus dem 
Vermittlungsbudget § 45 SGB III,  
Gründungszuschuss § 57 ff SGB III,  
Förderung der beruflichen Weiterbildung/ Umschulung gem §77 
ff SGB III, Alg I § 117, Eingliederungszuschuss § 217 SGB III,  
Vermittlungsgutschein § 421 g SGB III) 

B.4 Fachdienste der Agentur für Arbeit und des Jobcenters

Zur Klärung der individuellen Leistungsfähigkeit am Ausbildungs- u/o Arbeitsmarkt können folgende Fachdienste genutzt werden: 

 Ärztlicher Dienst

 Berufspsychologischer Service

 Technischer Berater

Einschaltung nur nach vorheriger Beratung durch die Arbeitsvermittlung oder Berufsberatung oder Jobcenter möglich 

C. Angebote des Job Centers (SGB II )

Angebote Zielsetzung Inhalte 

Jump Plus 
Sofortige Aktivierung durch Sofortangebote bei Antragstellung gem.§15a 
SGB II 

Aufnahme /Zielgespräch mit Profiling 
individueller Hilfeplanvorschlag, individuelle soz.päd. Begleitung, 
regelmäßige Rücksprachen zwischen Fallmanager im JC und 
Träger, Praktikumsplätze als Sofortangebot 

Assistierte Ausbildung( AsA) 
Unterstützung des Azubi und des Ausbildungsbetriebes zur 
Stabilisierungen des Ausbildungsverhältnisses 

für den Azubi:  
Stützunterricht zum Abbau von schulischen Defiziten 
sozialpädagogische Begleitung 
Alltagshilfen in der Ausbildung 

für den Betrieb: 
administrative Unterstützung 
Kontakt zur Berufsschule 
Alltagshilfen in der Ausbildung

Grundbildung/HSA Vorbereitung /Nachholen Hauptschulabschluss 
Spezieller Unterricht für Jugendliche ohne HSA und mit 
bildungsspezifischen Defiziten 

Teilzeit Umschulung 
Erwerb Berufsabschluss in Teilzeit für Frauen und Männern mit kleinen 
Kindern 

Projekt "Läuft?!" 
Niedrigschwellige und individuelle Angebote für schwer zu erreichende 
junge Menschen, damit diese in das normale Regelsystem zurückkehren 

Einstiegsqualifizierung 6-12 monatige Praktika bei einem Arbeitgeber mit dem Ziel der
Übernahme in Ausbildung.
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D. Angebote der Jugendhilfe

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII 

Ziel: Junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu erziehen. Zu den Angeboten und Leistungen zählen u.a.: 

Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) Hilfen zur Erziehung (§ 27 ff. SGB 
VIII) 

Leistungen der 
Eingliederungshilfe (§ 
35a SGB VIII) 

Hilfen für junge Volljährige (§ 41 
SGB VIII) 

Angebote der 
Jugendarbeit (§ 11 
SGB VIII) 

Zielgruppe Zielgruppe sind junge Menschen, die sozial 
benachteiligt sind oder individuelle 
Beeinträchtigungen überwinden müssen und 
deren Entwicklung ohne die Gewährung von 
Unterstützung gefährdet wäre. 
JS umfasst sozialpädagogische Hilfen, welche die 
schulische und berufliche Ausbildung, die 
Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale 
Integration fördern. 

Erziehungsbeistand §30 

Der Erziehungsbeistand und der 
Betreuungshelfer sollen das Kind 
oder den Jugendlichen bei der 
Bewältigung von 
Entwicklungsproblemen möglichst 
unter Einbeziehung des sozialen 
Umfelds unterstützen und unter 
Erhaltung des Lebensbezugs zur 
Familie seine Verselbständigung 
fördern. 

Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte 
Kinder und 
Jugendliche 
(1) 1Kinder oder
Jugendliche haben
Anspruch auf
Eingliederungshilfe,
wenn
1.ihre seelische
Gesundheit mit hoher
Wahrscheinlichkeit
länger als sechs
Monate von dem für
ihr Lebensalter
typischen Zustand
abweicht, und
2. daher ihre Teilhabe
am Leben in der
Gesellschaft
beeinträchtigt ist oder
eine solche
Beeinträchtigung zu
erwarten ist.

Junge Volljährige, die aufgrund 
ihrer individuellen Situation Hilfe 
zur Persönlichkeitsentwicklung 
und zu einer eigenverantwortlichen 
Lebensführung bedürfen.  
Es geht darum, bei 
Schwierigkeiten, die mit dem 
Reifungsprozess in verlängerter 
Adoleszenz zusammenhängen, 
Unterstützung und Beratung 
anzubieten, so dass der Junge 
Mensch seinen Platz in der 
Gesellschaft finden kann. 

Zu den Schwerpunkten 
der Jugendarbeit 
gehören: 
1.außerschulische
Jugendbildung mit
allgemeiner, politischer,
sozialer,
gesundheitlicher,
kultureller,
naturkundlicher und
technischer Bildung,
2.Jugendarbeit in Sport,
Spiel und Geselligkeit,
3.arbeitswelt, schul- 
und familienbezogene
Jugendarbeit,
4.internationale
Jugendarbeit,
5.Kinderund
Jugenderholung,
6.Jugendberatung.

Handlungsfelder Die Jugendsozialarbeit umfasst: 
•Jugendberufshilfe (Fachbereich Bildung – siehe
weitere Handlungsfelder am Übergang Schule-
Beruf)
•Jugendwohnen
•Migration / Integration
•offene Jugendsozialarbeit / streetwork
•internationaler Jugendaustausch

… erscheint dann als eine 
geeignete Form der Unterstützung, 
wenn die Familie als Ganze bzw. 
die Eltern nicht zu einer 
tiefergehenden Mitarbeit motiviert 
scheinen oder nicht erreichbar 
sind, so dass Jugendliche 
zwangsläufig auf sich allein gestellt 
sind bzw. an einem Punkt der 
Verselbständigung stehen, wo die 
Eltern eher außen vor bleiben 
sollen. 
Die Kontakte innerhalb einer 
Einzelfallhilfe finden zwischen ein- 
bis dreimal pro Woche statt, 
werden zum Ende der Hilfe hin 
weniger und beziehen das soziale 
Umfeld, soweit möglich, immer ein. 
Das meint die engere und weitere 
Familie, Freunde, die Schule, den 
Arbeits- oder Ausbildungsplatz etc. 

Die Tätigkeit der Fachkräfte grenzt 
sich damit klar von 
Sozialpädagogischer Familienhilfe 
(§ 31 SGB VIII) mit Fokus auf die
Eltern und Gesamtfamilie, und
Intensiver Sozialer
Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII),
mit Fokus auf den einzelnen
Jugendlichen, ab.

Schwerpunkt der Hilfen ist die 
Gewährung erzieherischer und 
damit ggf. verbundener 
therapeutischer Leistungen. 

Weitere 
Handlungsfelder 
am Übergang 
Schule-Beruf 

Die Maßnahmen zur Förderung des Übergangs 
von der Schule in den Beruf im Fachbereich 
Bildung der Stadt Mannheim beziehen sich auf 
drei Felder: 

1.Maßnahmen an allgemeinbildenden Schulen
zur Förderung der Berufsorientierung,
Berufsreife und des Übertritts in duale
Ausbildung
- Ausbildungslotsen an Werkrealschulen /
Realschulen mit individueller Beratung und
Unterstützung ausgewählter Schüler/innen in
Klassen 9 und 10
- Ausbildungshelfer/-innen an Realschulen mit
individueller Beratung und Unterstützung
ausgewählter Schüler/innen in Klassen 9 und 10
-Ausbildungshelfer/-innen an SBBZ mit
individueller Beratung und Unterstützung
ausgewählter Schüler/innen

2.Maßnahmen an beruflichen Schulen zur
Förderung der Berufsorientierung, Berufsreife
und des Übertritts in duale Ausbildung
- Ausbildungshelfer/-innen an Schulformen VAB,
BEJ (jetzt AV dual) und Berufsfachschulen /
Berufskollegs mit individueller Beratung und
Unterstützung ausgewählter Schüler/innen

3.Maßnahmen zur Ausbildungsplatzförderung
- Ausbildungsverbund migrantischer Unternehmen
- Ausbildung + zur Vermeidung von
Ausbildungsabbrüchen

… richtet sich an einzelne Kinder 
/Jugendliche, die häufig unter einer 
Kombination mehrerer Probleme 
leiden, wie z. B. Schulproblemen 
im Leistungs- und 
Verhaltensbereich bis hin zur 
Schulverweigerung, 
Konzentrationsschwierigkeiten, 
Selbstwert-, Motivations- und 
Angststörungen, 
psychosomatische Beschwerden, 
sozialer Rückzug, Delinquenz. 

Es müssen also eine Summe von 
Problemen in einer Vielzahl von 
Lebensbereichen vorliegen (z.B 
fehlender Ausbildung, schwierig 
gestaltete zwischenmenschlicher 
Beziehungen…) zu deren Abbau 
für einen längeren Zeitraum 
Beratung, Anleitung und 
Unterstützung durch Dritte 
notwendig ist. 
Kriterien sind u.a.  
- der Grad der Autonomie,
- Durchhalte- und Konfliktfähigkeit
- Stand der schulischen bzw.
beruflichen Ausbildung,
- die Beziehungen zur sozialen
Umwelt
- Fähigkeit zur Bewältigung der
Anforderungen des täglichen
Lebens.

Die Ursachen der bestehenden 
Probleme sind - soweit nicht eine 
körperliche oder geistige 
Behinderung vorliegt - für die 
Zugehörigkeit zur Zielgruppe nicht 
erheblich; sie können in der 
Persönlichkeit des jungen 
Volljährigen oder in äußeren 
Umständen wie z. B. einer 
sozialen Benachteiligung liegen. 



Neuer Bildungsplan ab Schuljahr 2016/17 – stufenweise Einführung- 

Bildungsplan 2016 – Neu! 

Neues Fach „Wirtschaft/ Berufs-und Studienorientierung“  
Ökonomische Bildung Sek 1 ab Kl. 7/8: Kontingent von 5 Stunden Klasse 7-10 

G8: nur 3 Std. Kl. 8 - 10 
Verankerung der Leitperspektive „Berufliche Orientierung“ in allen Fächern und Schularten 

Berufliche Orientierung - Grundsätze 

 Die berufliche Orientierung ist Teil der individuellen Förderung und damit Aufgabe und in Verantwortung der allgemein bildenden Schulen

 Berufliche Orientierung zieht sich als roter Faden durch die verschiedenen Fächer und Klassenstufen der allgemein bildenden Schulen

 Die Schulen erarbeiten - unter Einbeziehung der Berufsberatung und weiterer Partner - ein individuelles, auf den jeweiligen Standort zugeschnittenes Konzept mit klaren Strukturen

und Verantwortlichkeiten

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine bedarfsgerechte Beratung und Begleitung im Prozess der beruflichen Orientierung durch Schule, Berufsberatung und weitere Partner

 Ein geeignetes Portfolioinstrument dient der Transparenz und einem effektiven und effizienten Einsatz der Ressourcen

 Eltern/Erziehungsberechtigte werden aktiv in den Prozess eingebunden

 Lehrkräfte aller Fächer und Stufen müssen qualifiziert werden

LP Berufliche Orientierung - Ziele 

Die Schülerinnen und Schüler  

 setzen sich mit ihren beruflichen Wünschen und Vorstellungen, Perspektiven und Möglichkeiten auseinander;

 werden Betriebspraktika sowie spezifische und differenzierte Angebote im Bereich der Praxiserfahrungen als wesentlichen Bestandteil der beruflichen Orientierung erfahren;

 reflektieren die Erfahrungen aus Realbegegnungen in unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Lernsituationen und nutzen diese für den Berufswahlprozess;

 werden in einem langfristig angelegten Prozess befähigt, reflektiert und selbstverantwortlich ihre Entscheidung für ein Berufsfeld bzw. einen Berufsweg  zu entwickeln;

 erkennen die Möglichkeit des direkten Übergangs in eine berufliche Ausbildung mit den anschließenden Karriereperspektiven als gleichwertige Alternative zu einem Studium an der
Hochschule.

LP Berufliche Orientierung - Themenfelder 

 Ermöglichen von gezielten und frühzeitigen Realbegegnungen und Schaffen eines handlungsorientierten Zugangs zur Arbeits- und Berufswelt.

 Vielfältige Informationen über Berufe und Berufswege beschaffen, analysieren und auswerten.

 Eigene Talente, Kompetenzen und Potenziale erfahren und mit Anforderungen von Berufen, Ausbildungs- und Studiengängen abgleichen.

 In Art, Umfang und Zielsetzung differenzierte Praxisphasen durchführen, auch individuelle Zusatzangebote für verschiedene Zielgruppen anbieten.

 Anlegen und Führen eines jahrgangsübergreifenden Talent-, Berufsorientierungs-  und Bewerberportfolios.

 Eigenverantwortliche und zielgerichtete Planung und Gestaltung des Übergangs in den Beruf durch den Jugendlichen.

Verankerung der Leitperspektive in den Fächern 

 Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Vielfalt der Arbeits- und Berufswelt durch unterrichtliche und außerunterrichtliche Bezüge.

 Informationsbeschaffung, Analyse und Auswertung von Informationen über vielfältige Berufe, Bildungs- und Berufswege.

 Einschätzung und Überprüfung der eigenen Fähigkeiten und Potenziale im Hinblick auf die Anforderungen verschiedener Berufs- und Ausbildungswege.

 Durchführung und Reflexion verschiedener Formen von Kompetenzanalyse, Eignungstests und Entscheidungstrainings.

 Interessengeleitete und individuelle Zugänge zur Arbeitswelt durch in Art, Umfang und Zielsetzung unterschiedlicher Praxisphasen.

E. Staatliches Schulamt





Regionaldirektion BW – 213- Reha    1 


 


 


 


 


Auszug aus den Angeboten der Bundesagentur für Arbeit – Berufliche Rehabilitation und Förderung von 
schwerbehinderten Menschen (sbM) - Stand:  Dezember 2014 


 
EE – Ersteingliederung:       Personen, die erstmalig in das Ausbildungs- und Arbeitsleben integriert werden. 
 
WE – Wiedereingliederung: Personen, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder mindestens drei Jahre berufliche Tätigkeit nachweisen             
                                             können (hierzu zählen auch nicht abgeschlossene Ausbildungszeiten). 


 


Berufsvorbereitung 
 


 
Produkt 


Ziel- 
gruppe  


(EE=Ersteingliederung, 
WE=Wiedereingl.) 


 
Kurzbeschreibung  


 
Arbeitserprobung (AP) 
(§ 33 Abs. 4 SGB IX) 
 
 
Eignungsabklärung (EA)  
(§ 33 Abs. 4 SGB IX) 


 
 
 
Rehabilitanden,  
EE und WE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Eine Arbeitserprobung kann im Rahmen des Berufswahlprozesses bei Zweifeln an der Eignung für einen 
bestimmten Beruf bzw. ein Berufsfeld im Zusammenhang mit Ausbildung/ Qualifizierungsmaßnahme 
erfolgen. Durchführung in Reha-Einrichtung (BFW, BBW). 
 
Eine Maßnahme der Eignungsabklärung im Rahmen des Berufswahlprozesses dient der Feststellung der 
Eignung für eine Qualifizierungsmaßnahme, nach Auswertung der Gutachten der Fachdienste der BA 
(ärztliches Gutachten/psychologisches Gutachten). Durchführung in Reha-Einrichtung (BFW, BBW). 
 


 
Berufsorientierung (BO)  
(§ 33 SGB III) 
 
Erweiterte vertiefte BO 
(§ 48 SGB III, § 130 SGB 
III) 
 
 


 
Rehabilitanden, 
EE 
Arbeitnehmerleistung 


Maßnahmen der BO/ vertieften BO sollen den Übergang zwischen Schule und Beruf verbessern. Sie dienen 
der Information über Berufe, der vertieften Eignungsfeststellung sowie der Vorbereitung der Berufswahl-
entscheidung. Die besonderen Belange von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf und von schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern sollen bei der Ausgestaltung der 
Maßnahmen berücksichtigt werden.   
Gemäß § 130 SGB III können abweichend von § 48 Absatz 2 bis 31.12.2013 Berufsorientierungs-
maßnahmen länger als vier Wochen und außerhalb der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt werden.  
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Produkt 


Ziel- 
gruppe  


(EE=Ersteingliederung, 
WE=Wiedereingl.) 


 
Kurzbeschreibung  


 
Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme 
(BvB) - (§§ 51 ff SGB III)  
für behinderte und 
nichtbehinderte 
Jugendliche 
 


 
Rehabilitanden, 
EE 
Arbeitnehmerleistung 
 


 
BvB bereiten auf die Aufnahme einer Ausbildung vor oder dienen der beruflichen Eingliederung. 
- Dauer: grundsätzlich bis zu 11 Mon./18 Mon. 
- Herstellung einer Berufswahlentscheidung, Erreichen der Ausbildungs-/Arbeitsreife, Anbahnung eines     
  Ausbildungs-/Arbeitsverhältnisses 
- Erwerb erforderlicher Fähigkeiten und Kenntnisse für den angestrebten Beruf bzw. für berufliche  
  Alternativen 
- Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung/Beschäftigung in unterschiedlichsten Berufsfeldern bzw. auf die  
  alternativen schulischen Ausbildungsmöglichkeiten 
- Durchführung betrieblicher Praktika abgestimmt auf den individuellen Förderbedarf in angemessenem 
  Umfang. 
 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Förderung der Vorbereitung auf einen Hauptschulabschluss im Rahmen 
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (§ 53 SGB III). 
 


 
Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme 
(BvB) rehaspezifisch      
(§§ 112 ff SGB III) 
 


 
Rehabilitanden, 
EE 
Arbeitnehmerleistung 


 
KoBV -  Kooperative 
berufliche Bildung und 
Vorbereitung auf den 
allgemeinen Arbeits-
markt 
(§§ 112 ff SGB III) 
 


 
Rehabilitanden, 
EE  
Arbeitnehmerleistung 


Gemeinsames Angebot der Kultusverwaltung, der Arbeitsverwaltung und des Integrationsamtes beim KVJS 
für wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte junge Menschen, die beim 
Übergang von der Schule in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis und danach zur Sicherung 
der Beschäftigung besondere fachdienstliche Unterstützung sowie durchgehende betriebliche Betreuung 
benötigen und die - wegen ihrer intellektuellen Einschränkungen -  weder einen allgemeinen Schulabschluss 
noch eine Berufsausbildung erreichen können. 


 
Reha-
Vorbereitungslehrgang/ 
-training (RVL/RVT)  
(§§ 112 ff SGB III) 
 
 


  
Rehabilitanden, 
WE 
Arbeitnehmerleistung 


Durchführung in der Regel in Berufsförderungswerken oder anerkannten Einrichtungen nach § 35 SGB IX. 
- Dauer: 1-5 Mon. 
- Vorbereitung einer Weiterbildung 
- Absicherung der nachfolgenden Förderentscheidung 
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Berufliche Aus – und Weiterbildung 
 


 


Produkt 
Ziel- 


gruppe  


(EE=Ersteingliederung, 


WE=Wiedereingl.) 


 


Kurzbeschreibung  


 
Ausbildungsbegleitende 
Hilfen (abH) 
(§ 75 SGB III) 
 
 
 
 


 
Rehabilitanden,  
EE  
Arbeitnehmerleistung 


 
Ausbildungsbegleitende Hilfen sind Maßnahmen, die über die Vermittlung betriebs- und 
ausbildungsüblicher Inhalte hinausgehen.  
Hierzu gehören Maßnahmen 
- zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten 
- zur Förderung fachpraktischer und fachtheoretischer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten und 
- zur sozialpädagogischen Begleitung.  
 
 Mit abH soll Jugendlichen, die besonderer Hilfen bedürfen, die Aufnahme, Fortsetzung sowie der 
erfolgreiche Abschluss einer erstmaligen betrieblichen Berufsausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf ermöglicht werden. 
Des Weiteren können lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche während der Teilnahme 
an einer Einstiegsqualifizierung mit abH unterstützt werden. 
Seit 01.04.2012 können gemäß § 78 SGB III auch Auszubildende gefördert werden, denen ohne abH die 
vorzeitige Lösung der zweiten Berufsausbildung droht und deren erfolgreicher Abschluss der zweiten 
Berufsausbildung für ihre dauerhafte berufliche Eingliederung erforderlich ist.    
 


 
Berufsausbildung in 
außerbetrieblichen 
Einrichtungen (BaE) 
(§ 76 SGB III) 
 
 
 
 


 
Rehabilitanden,  
EE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Förderungsbedürftigen Jugendlichen soll durch die Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen 
Einrichtung die Aufnahme und der erfolgreiche Abschluss einer Berufsausbildung ermöglicht werden. 
 
Auszubildende können in einer BaE gefördert werden, wenn auch mit ausbildungsfördernden Leistungen 
eine betriebliche Ausbildungsstelle nicht vermittelt werden kann. Der Anteil betrieblicher Ausbildungs-
phasen je Ausbildungsjahr muss angemessen sein. Während der BaE sind alle Möglichkeiten zu nutzen, 
den Übergang in eine betriebliche Ausbildung zu fördern. Bei vorzeitiger Lösung eines 
Ausbildungsverhältnisses ist die Fortsetzung der Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen 
Einrichtung möglich, wenn zu erwarten ist, dass die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen werden kann.  
    


 
Berufsausbildung  
Reha-spezifisch 
(§§ 112 ff SGB III) 


 
Rehabilitanden, 
EE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Erwerb eines Berufsabschlusses in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder nach § 66 BBiG bzw. 
§ 42m HWO, dadurch Verbesserung der Integrationschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. 
Ausbildungsdauer: insgesamt maximal 48 Monate. 
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Produkt 
Ziel- 


gruppe  


(EE=Ersteingliederung, 


WE=Wiedereingl.) 


 


Kurzbeschreibung  


 
a) in Reha-spezifischen 


Einrichtungen 
b) in Reha-spezifischen 


Maßnahmen 
 


 
 
 


zu a) Wegen Art oder Schwere der Behinderung oder zur Sicherung des Rehabilitationserfolges ist die 
Teilnahme an einer preisverhandelten Maßnahme in einer Einrichtung der beruflichen Rehabilitation 
nach § 35 SGB IX unerlässlich (§ 117 Abs. 1 Nr. 1a SGB III). Zusätzliches Erfordernis einer 
behinderungsgerechten Infrastruktur, einer baulichen und sachlichen Ausstattung sowie ständiger 
begleitender Dienste wie Logopädie, Ergotherapie bzw. Physiotherapie. 
zu b) Die individuelle Bedarfssituation erfordert die Teilnahme an einer Reha-spezifisch ausgestalteten, 
auf dem Vergabeweg beschafften Maßnahme (insbesondere im Hinblick auf zusätzlichen 
Personaleinsatz und die Qualifikation des Personals und/oder auf eine zeitweise 
medizinische/psychologische Begleitung), die außerhalb einer Einrichtung der beruflichen Rehabilitation 
erbracht wird (§ 117 Abs. 1 Nr. 1b SGB III). 
 


 
Maßnahme zur begleiteten 
betrieblichen Ausbildung 
für Menschen mit besonde-
rem Förderbedarf (bbA) 
(§ 117 Abs. 1 Nr. 1b SGB III)  


 
Rehabilitanden, 
EE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Mit dem neuen Produkt soll jungen Menschen mit Behinderung selbstverständlich und umfassend 
„inklusive Ausbildung und Arbeit“ ermöglicht werden. 
Ziel: die bedarfsgerechte Begleitung der Teilnehmer und der Betriebe während der betrieblichen 
Ausbildung sowie der anschließende Übergang in Beschäftigung. 
Ausbildungsdauer: insgesamt maximal 48 Monate. 
Zielgruppe sind junge Menschen mit Behinderung, die voraussichtlich für eine betriebliche Ausbildung 
geeignet sind und wegen ihrer Behinderung zwar besonderer Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
bedürfen, jedoch nicht auf eine besondere Einrichtung im Sinne des § 35 SGB IX für behinderte 
Menschen angewiesen sind. 


 
 
Förderung der beruflichen 
Weiterbildung  
(§ 81 SGB III) 
 
 
 
 
 


 
Schwerbehinderte, 
Rehabilitanden, 
WE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Förderfähig sind Weiterbildungskosten in Form von Lehrgangskosten, Fahrkosten, Kosten für auswärtige 
Unterbringung/Verpflegung und Kinderbetreuungskosten, sofern mit einer zugelassenen Maßnahme 
berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten erhalten, erweitert oder der technischen Entwicklung 
angepasst werden können. Ein beruflicher Abschluss kann ebenfalls  gefördert werden. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Förderung zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses 
oder eines gleichwertigen Schulabschlusses im Rahmen einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme, 
wenn eine erfolgreiche Teilnahme zu erwarten ist.  
Seit 01.04.2012 stehen Zeiten der vierjährigen Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit Zeiten der 
Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung und der Pflege eines Angehörigen der Pflegestufe I bis III gleich. 
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Produkt 
Ziel- 


gruppe  


(EE=Ersteingliederung, 


WE=Wiedereingl.) 


 


Kurzbeschreibung  


 
Reha-spezifische 
Weiterbildung mit Ziel 
Berufsabschluss 
Umschulung 
(§§ 112 ff SGB III) 
 


 
Rehabilitanden, 
WE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Durchführung i. d. Regel in Berufsförderungswerken oder anerkannten Einrichtungen nach § 35 SGB IX.  
- Dauer: i. d. Regel bis maximal 36 Monate 
- Ziel: Erreichen eines Abschlusses auf Facharbeiterniveau für Kunden ohne verwertbaren  
  Berufsabschluss 
- Verbesserung der Integrationschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt 


 
Reha-spezifische 
Weiterbildung zur 
Qualifikationserweiterung 
(ohne Berufsabschluss) 
(§§ 113 ff SGB III) 
 


 
Rehabilitanden, 
WE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Durchführung i. d. Regel in Berufsförderungswerken oder anerkannten Einrichtungen nach § 35 SGB IX.  
- Dauer: i. d. Regel bis maximal 8 Monate 
- Ziel:  Beseitigung von Qualifikationsdefiziten  


- Anpassung an die Erfordernisses des 1. Arbeitsmarktes zur Verbesserung der Integrationschancen 


 
Maßnahme zur betreuten 
betrieblichen Umschulung 
für Rehabilitanden (bbU 
Reha)  
(§ 117 Abs. 1 Nr. 1b SGB III) 


 
Rehabilitanden, 
WE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Zielgruppe: behinderte Menschen i.S. des § 19 SGB III, die auf die Teilnahme in einer den besonderen 
Bedürfnissen behinderter Menschen ausgerichteten Maßnahme - jedoch nicht in einer besonderen 
Einrichtung für behinderte Menschen - angewiesen sind, um die Zielsetzung zu erreichen (§ 117 Abs. 1 
Nr. 1b SGB III). 
Die Maßnahme besteht aus zwei Phasen:  
• Reha-Vorbereitungslehrgang (RVL, Dauer bis 3 Monate)  
• Umschulungsphase (Dauer bis 24 Monate) 
Ziel: nach erfolgreicher betrieblicher Umschulung die möglichst dauerhafte Integration auf dem ersten 
Arbeitsmarkt. 


 
 
Integration von 
Rehabilitanden in den 
Arbeitsmarkt (InRAM)  
(§ 117 Abs. 1 Nr. 1b SGB III) 


 
Rehabilitanden, 
WE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Zielgruppe: Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen (z. B. psychische oder körperliche 
Behinderungen), die auf die Teilnahme in einer den besonderen Bedürfnissen behinderter Menschen 
ausgerichteten Maßnahme - jedoch nicht in einer besonderen Einrichtung für behinderte Menschen - 
angewiesen sind, um die Zielsetzung zu erreichen (§ 117 Abs. 1 Nr. 1b SGB III). 
Dauer: in der Regel bis 6 Monate, Teilnehmer mit psychischen Behinderungen bis 8 Monate 
Module: Vorbereitungsphase (3 Monate) und Eingliederungsphase (3 Monate) 
Ziel: nach Abschluss dieser Maßnahme Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. 
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Produkt 
Ziel- 


gruppe  


(EE=Ersteingliederung, 


WE=Wiedereingl.) 


 


Kurzbeschreibung  


 
Ausbildungszuschuss  
für behinderte und 
schwerbehinderte   
Menschen   
(§ 73 SGB III) 
 


 
Rehabilitanden, 
Schwerbehinderte, 
EE 
Arbeitgeberleistung 


 
Der Zuschuss kann Arbeitgebern für die betriebliche Ausbildung behinderter und schwerbehinderter 
Menschen gewährt werden, die zur Aus- oder Weiterbildung eingestellt werden (§ 104 Abs. 1 Nr. 3 e) 
SGB IX), wenn die Aus- oder Weiterbildung sonst nicht zu erreichen ist. 
 
Seit 01.04.2012 Einbeziehung des pauschalierten Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungs-
beitrag bei der Förderung behinderter Menschen entsprechend der gesetzlichen Regelung für 
schwerbehinderte Menschen. 
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Eingliederung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
 


 


Produkt 
Ziel- 


gruppe  
(EE=Ersteingliederung, 


WE=Wiedereingl.) 


 


Kurzbeschreibung  


 
Diagnose der Arbeits-
marktfähigkeit (DIA AM)  
(§ 33 Abs. 4 SGB IX) 
 


 
Rehabilitanden, 
EE und WE 
Arbeitnehmerleistung 


 


Feststellung, inwieweit Art oder Schwere der Behinderung einer Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
entgegenstehen und aus diesem Grund beispielsweise eine WfbM die notwendige und geeignete 
Einrichtung für die Teilhabe am Arbeitsleben ist. Maximale Teilnahmedauer: 12 Wochen. 


 
Förderung aus dem 
Vermittlungsbudget          
(§ 44 SGB III) 
 


 
Rehabilitanden, 
EE und WE 
Arbeitnehmerleistung 
 


 
Ausbildungssuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeitslose können bei der 
Anbahnung oder Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung gefördert werden, wenn dies für 
die berufliche Eingliederung notwendig ist und der Arbeitgeber gleichartige Leistungen nicht erbringt.  


 
Integrationsfachdienste 
(IFD) 
(§ 111 SGB IX) 


 
Rehabilitanden,    
EE und WE 
Arbeitnehmerleistung 
 


 
Individuelle Unterstützung von Rehabilitanden durch den IFD zur Erlangung bzw. Erhaltung eines 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes.  
Die Einschaltung des IFD erfolgt im Rahmen der Gemeinsamen Empfehlung der Reha-Träger.  
  


 
Kfz-Hilfe  
(§ 33 Abs. 8 S. 1 Nr. 1 
SGB IX) 


 
Rehabilitanden,  
EE und WE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Übernahme der Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis, eine behinderungsbedingte Zusatzausstattung, 
Zuschuss zur Anschaffung eines Kfz, Übernahme der Kosten für den Beförderungsdienst, wenn damit die 
berufliche Eingliederung in das Arbeitsleben (sowohl Berufsausbildung als auch Erlangung/Erhaltung/ 
Sicherung eines versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses) erreicht wird. 
 


 
Maßnahmen zur 
Aktivierung und 
beruflichen 
Eingliederung 
(§ 45 SGB III) 
 
 
 
 
 


 
Schwerbehinderte, 
Rehabilitanden,  
EE und WE  
Arbeitnehmerleistung 


 
Unterstützung bei Teilnahme an Maßnahmen zur  


1. Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, 
2. Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, 
3. Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung, 
4. Heranführung an eine selbständige Tätigkeit oder 
5. Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme  


Seit 01.04.2012 ist alternativ zum Vergabeverfahren unter bestimmten Voraussetzungen die Aushändigung 
eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins für eine Maßnahme bei einem Träger bzw. Arbeitgeber 
möglich. Maßnahmen bei einem Arbeitgeber dürfen die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten. 
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Produkt 
Ziel- 


gruppe  
(EE=Ersteingliederung, 


WE=Wiedereingl.) 


 


Kurzbeschreibung  


 
Individuelle betriebliche 
Qualifizierung (InbeQ) im 
Rahmen Unterstützter 
Beschäftigung  
(§ 38a SGB IX) 


 
Rehabilitanden, 
EE und WE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Ziel ist, unter besonderer Berücksichtigung der Fähigkeiten und Fertigkeiten ein behinderungsgerechtes 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis  zu begründen, bei Bedarf mit Berufsbegleitung 
nach § 38a Abs.3 SGB IX.   
Gegliedert in zwei Abschnitte: - während Qualifizierung zwei Jahre Förderung durch BA 
                                                - danach Begleitung am Arbeitsplatz durch KVJS  
 


Kombimaßnahme 
 Diagnose der 
Arbeitsmarktfähigkeit 
besonders  
betroffener behinderter 
Menschen (DIA-AM) nach 
§ 33 Abs. 4 SGB IX und 
Unterstützte 
Beschäftigung nach § 
38a SGB IX (UB) 


Rehabilitanden 
EE+WE  
 
Arbeitnehmerleistung 


Die Leistungen „Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit besonders betroffener behinderter Menschen (DIA-
AM)“ und „Individuelle betriebliche Qualifizierung (InbeQ) für behinderte Menschen mit besonderem 
Unterstützungs-bedarf (§ 38a Abs. 2 SGB IX) im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung nach § 38a SGB 
IX (UB)“ wenden sich an einen identischen Personenkreis mit einem Leistungspotenzial im Grenzbereich 
der Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes und von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM).  
Um den Teilnehmern von DIA-AM, die für eine UB in Betracht kommen, eine möglichst nahtlose 
Maßnahmefortführung zu ermöglichen, soll die Anschlussmaßnahme UB beim bisherigen Auftragnehmer 
der DIA-AM ermöglicht werden. 


 
Probebeschäftigung und 
Arbeitshilfe für  
behinderte Menschen      
(§ 46 SGB III) 
 
 
 
 


 
Schwerbehinderte, 
Rehabilitanden,  
EE und WE 
Arbeitgeberleistung 
 


 
Erstattung der Kosten für eine befristete Probebeschäftigung behinderter und schwerbehinderter 
Menschen, wenn dadurch die Möglichkeit einer Teilhabe am Arbeitsleben verbessert wird oder eine 
vollständige und dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen ist. 
Förderhöhe und -dauer: Arbeitsentgelt und Sozialversicherungsbeiträge für maximal drei Monate. 
 
Erreichen oder Sicherung der dauerhaften Teilhabe am Arbeitsleben durch Zuschüsse für eine 
behindertengerechten Ausgestaltung von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen (ggf. Betriebsbesuch). 
 


 
Technische Arbeitshilfen  
(§ 33 Abs. 8 Nr. 5 SGB IX) 


 
Rehabilitanden,  
EE und WE 
Arbeitgeberleistung 


 
Übernahme der Kosten für technische Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur 
Berufsausübung erforderlich sind. Feststellung durch ärztliches Gutachten und Technischen 
Beratungsdienst (z.B. Rampe für Rollstuhlfahrer, großer Bildschirm für Sehbehinderte). 
 


 
Gleichstellung 
(§ 2 Abs. 3 SGB IX) 


 
Menschen mit einem 
anerkannten Grad 


 
Behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, sollen 
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden, wenn sie infolge der Behinderung ohne die 
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Produkt 
Ziel- 


gruppe  
(EE=Ersteingliederung, 


WE=Wiedereingl.) 


 


Kurzbeschreibung  


der Behinderung von 
weniger als 50, aber 
wenigstens 30 
 
Antragstellung: 
Behinderter Mensch  
 


Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten können. Die Antragstellung 
erfolgt bei der örtlichen Agentur für Arbeit. 
Die Gleichstellung wird grundsätzlich mit dem Tag wirksam, an dem der Antrag bei der Agentur für Arbeit 
eingeht. Der besondere Kündigungsschutzes nach § 85 SGB IX wird lt. Urteil des Bundesarbeitsgerichts  
vom 1. März 2007 – 2 AZR 217/06 nur wirksam, wenn der Arbeitnehmer einen Antrag auf Gleichstellung mit 
einem schwerbehinderten Menschen mindestens drei Wochen vor Zugang der Kündigung gestellt hat.  
Gleichgestellte behinderte Menschen haben keinen Anspruch auf Zusatzurlaub, unentgeltliche Beförderung 
im öffentlichen Personenverkehr und auch keine Möglichkeit, die vorgezogene Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen in Anspruch zu nehmen. 
 


 
Mehrfachanrechnung 
(§ 76 SGB IX) 


 
Schwerbehinderte im  
Arbeitsverhältnis 
 
Antragstellung: 
Arbeitgeber 


 
Besondere Schwierigkeiten bei der Erlangung oder Erhaltung eines Arbeitsplatzes können im Einzelfall 
dadurch ausgeglichen werden, dass der Arbeitgeber einen schwerbehinderten Arbeitnehmer bei der  
Veranlagung zur Ausgleichsabgabe auf zwei oder drei Pflichtplätze anrechnen darf (§ 76 SGB IX).  
Auf Antrag trifft die örtliche Agentur für Arbeit die Entscheidung über die Mehrfachanrechnung. 
Schwerbehinderte Auszubildende werden ohne besondere Zulassung auf zwei Pflichtplätze angerechnet 
(§ 76 Abs. 2 SGB IX).  
 


 
Arbeitsassistenz 
(§ 33 Abs. 8 S. 1 Nr. 3 
SGB IX) 
 


 
Schwerbehinderte/ 
schwerbehinderte 
Rehabilitanden, 
EE und WE 
 


 


Hilfe zur Erlangung einer Ausbildung, Weiterbildung oder Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt.    


 
Eingliederungszuschuss 
(§§ 88, 89 und  
131 SGB III) 
 
 
 


 
Rehabilitanden, 
Schwerbehinderte,  
EE und WE 
 
 


 
Arbeitgeber können zur Eingliederung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, deren Vermittlung 
wegen in ihrer Person liegender Gründe erschwert ist, einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt zum Ausgleich 
einer Minderleistung erhalten (Eingliederungszuschuss). Der Zuschuss kann bis zu 50 Prozent des zu 
berücksichtigenden Arbeitsentgelts und die Förderdauer bis zu 12 Monate betragen. 


 
Gemäß § 131 SGB III abweichend von § 89 SGB III erweiterte Förderdauer bis zu 36 Monate für   
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, wenn die Förderungen bis 
zum 21. Dezember 2014 begonnen haben. 
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Produkt 
Ziel- 


gruppe  
(EE=Ersteingliederung, 


WE=Wiedereingl.) 


 


Kurzbeschreibung  


 
Eingliederungszuschuss 
für behinderte und 
schwerbehinderte 
Menschen (EGZ) 
(§ 90 SGB III) 


 
Behinderte und 
schwerbehinderte 
Menschen 
EE und WE 
Arbeitgeberleistung  


 
Für behinderte und schwerbehinderte Menschen beträgt die Förderhöhe bis zu 70 Prozent des zu 
berücksichtigenden Arbeitsentgelts und die Förderdauer bis zu 24 Monate. 
Für schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 104 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis d SGB IX und 
ihnen nach § 2 Abs. 3 SGB IX gleichgestellte behinderte Menschen, deren Vermittlung wegen in ihrer 
Person liegender Gründe erschwert ist (besonders betroffene schwerbehinderte Menschen), kann der EGZ 
bis zu 70 Prozent des Arbeitsentgelts und die Förderdauer bis zu 60 Monate betragen.  
Bei besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, ist eine 
Förderdauer bis zu 96 Monaten möglich. 
 
 
Gemäß § 90 Abs. 4 SGB III ist nach Ablauf von 12 Monaten  (für besonders betroffene schwerbehinderte 
Menschen nach Ablauf von 24 Monaten) die Höhe des EGZ um zehn Prozent jährlich zu vermindern. Die 
Förderhöhe darf auch bei EGZ nach § 90 Abs. 1 SGB III 30 Prozent des zu berücksichtigenden 
Arbeitsentgelts nicht unterschreiten.  
  


 
Eingliederungszuschuss 
im Anschluss an Aus- 
oder Weiterbildung 
(EGZ-SB-AuW) 
(§ 73 Abs. 3 SGB III) 
 


 
Schwerbehinderte, 
Rehabilitanden,  
EE und WE 
Arbeitgeberleistung 


  


Zuschuss an den Arbeitgeber bei Übernahme schwerbehinderter Menschen in ein Arbeitsverhältnis durch 
den ausbildenden oder einen anderen Arbeitgeber im Anschluss an eine abgeschlossene Aus- oder 
Weiterbildung, sofern während der Aus- oder Weiterbildung Zuschüsse erbracht wurden. 


Förderhöhe und -dauer: bis zu 70% des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts für die Dauer von einem 
Jahr. 
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Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 
 


 


Produkt 
Ziel- 


gruppe  
(EE=Ersteingliederung, 


WE=Wiedereingl.) 


 


Kurzbeschreibung  


 
Eingangsverfahren 
Werkstatt für behinderte 
Menschen – WfbM  
(§ 117 Abs. 2 SGB III) 
 


 
Rehabilitanden, 
EE und WE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Im Eingangsverfahren wird die Feststellung getroffen, ob eine WfbM die geeignete Einrichtung für die 
Teilhabe am Arbeitsleben ist und welche Bereiche der Werkstatt ggf. hierfür in Betracht kommen. 
Erstellung eines Eingliederungsplans. 
Übernahme der Teilnahmekosten für maximal drei Monate.  
Individuelle Leistungen: Ausbildungs- oder Übergangsgeld. 
 


 
Berufsbildungsbereich 
WfbM (BBB)  
(§ 117 Abs. 2 SGB III) 


 
Rehabilitanden, 
EE und WE 
Arbeitnehmerleistung 


 
Sofern im Eingangsverfahren festgestellt wird, dass eine WfbM die geeignete Einrichtung ist und ein 
Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbracht werden kann, folgt in der Regel der 
Wechsel in den Berufsbildungsbereich der WfbM. Im BBB soll durch planmäßige berufliche Bildung die 
Leistungsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung so weit gefördert werden, dass eine geeignete 
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder im Arbeitsbereich der WfbM möglich wird.   
Förderung: Übernahme der Teilnahmekosten für max. 24 Monate.  
Individuelle Leistungen: Ausbildungs- oder Übergangsgeld. 
 


 
Institutionelle 
Förderung von WfbM  
(§ 440 Abs. 5 SGB III)  
 


 
Rehabilitanden, 
Trägerleistung für 
EE- und WE-
Maßnahmen 
 


 
Förderung der Schaffung eines bedarfsgerechten Netzes an WfbM-Plätzen (mit Neu-, Um- oder 
Erweiterungsbauten).  
Projektförderung mit Zinszuschüssen an anerkannte WfbM (Grundlage 10% der förderfähigen 
Gesamtkosten des Projekts). 
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Anmeldebogen Berufsberatung 
an: Mannheim.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 


Schulbesuch nach der Grundschule 


von bis Schule/Hochschule Schulabschluss 


Beruflicher Werdegang (Praktika, Ausbildung, Freiwilligendienst, Auslandsaufenthalt, Arbeit/Job etc.) 


von bis Art der Tätigkeit Firma/Organisation, Ort 


Was sind Ihre Berufs- oder Studienwünsche? 


Was möchten Sie bei der Berufsberatung besprechen?  Besondere Terminwünsche? 


Nachname: ____________________________________ 


Vorname : ____________________________________  
Geburtsdatum: Nationalität: ____________________


Geschlecht: männlich weiblich Familienstand: ledig verheiratet    alleinerziehend


Geburtsort: _______________________________ 
Postleitzahl/Ort: _________/__________________ 
Straße/Hausnummer: ______________________/___
Telefon:__________________________
Handy:   __________________________
E-Mail: ___________________________


Liegt eine Schwerbehinderung vor? nein ja


Grad der Behinderung:
30 - unter 50
50 - 100


Geburtsland der Mutter:______________________
Geburtsland des Vaters: ______________________


Zusätzliche Angaben von Personen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit:


Niederlassungserlaubnis
Aufenthaltserlaubnis befristet bis:_____________
Aufenthaltserlaubnis unbefristet
Duldung
Erwerbstätigkeit gestattet



mailto:Mannheim.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
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Auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen der Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder und der Bundesagentur für Arbeit vom 15.10.2004 schließen das Minis-
terium für Kultus, Jugend und Sport und die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bun-
desagentur für Arbeit diese Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit von Schule und Be-
rufsberatung.  
 
Diese Vereinbarung löst die Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport in Baden-Württemberg und Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur 
für Arbeit vom 05.08.2010 ab. 
Sie steht in unmittelbarer Verbindung zum gemeinsamen Landeskonzept Beruflicher Ori-
entierung vom Oktober 2014. 
 
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und die Regionaldirektion Baden-Württemberg 
setzen sich mit Abschluss der Vereinbarung gemeinsam das Ziel, die Berufliche Orientierung 
als Bestandteil der individuellen Förderung an allgemein bildenden Schulen verbindlich zu 
implementieren. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Veränderungen im Schulsys-
tem sowie der Bildungsplanreform von großer Bedeutung.  
 
Das frühzeitige Einsetzen des Themas der Beruflichen Orientierung, die kontinuierliche Be-
gleitung des Prozesses und die Verankerung im Unterricht schaffen die Grundlage dafür, 
dass die Schülerinnen und Schüler die erforderlichen Kompetenzen für einen direkten 
Übergang in Ausbildung, Studium und Beruf entwickeln.  
Berufliche Orientierung zieht sich wie ein roter Faden durch die verschiedenen Fächer und 
Klassenstufen mit klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten. 
 
Zwischenzeitlich bieten vielfältige Akteure mit differenzierten Angeboten eine Unterstützung 
der Schulen bei der Umsetzung der Beruflichen Orientierung an. Um Doppel- oder gar Mehr-
fachstrukturen zu vermeiden und qualitativ hochwertige Angebote zu machen, ist eine 
koordinierte und abgestimmte Vorgehensweise unumgänglich. Nur so kann ein effektiver 
und effizienter Einsatz der Maßnahmen und Partner gewährleistet werden.  
Dem Tandem Schule-Berufsberatung kommt daher eine wichtige Rolle zu. Es geht vor 
allem um ein koordiniertes Vorgehen bei der Auswahl und Integration von Angeboten zur 
Unterstützung der Beruflichen Orientierung durch Unternehmen, Bildungspartner, Kammern, 
Träger etc.. 
 
Benachteiligte Jugendliche, Jugendliche mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Be-
ratungs-, Unterstützungs- oder Bildungsangebot oder Jugendliche mit Migrationshinter-
grund bedürfen einer besonderen Unterstützung, um auf dem Ausbildungs- bzw. Arbeits-
markt vorbereitet zu werden. Des Weiteren wird der Gleichstellung der Geschlechter eine 
hohe Bedeutung zugemessen. Die Zahl der Schulabgänger ohne Schulabschluss sowie 
Ausbildungs- und Studienabbrüche werden weiter verringert. 
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Tandem Schule-Berufsberatung 


Eine optimale Ausgestaltung der Unterstützungsangebote im Bereich der Ausbildungs- und 
Studienorientierung erfordert eine klare Abstimmung der Aktivitäten vor Ort. Dazu sind auf 
beiden Seiten namentlich feste Ansprechpartner/innen benannt  Tandem Schule-
Berufsberatung. 
 
Berufsorientierungskonzept als Basis für die Zusammenarbeit mit allen Partnern –  
Koordinierungsfunktion des Tandems 


Schule und Berufsberatung entwickeln in einem jährlichen Abstimmungsgespräch gemein-
sam ein Berufsorientierungskonzept.  
Das Konzept ist die Basis für die Zusammenarbeit mit allen Partnern der Ausbildungs- und 
Studienorientierung wie z.B. der örtlichen Wirtschaft und ihren Organisationen, den Trägern 
der Jugendhilfe, den Arbeitnehmerorganisationen und den Hochschulen.  
 
Schule und Berufsberatung stellen gemeinsam sicher, dass die Aktivitäten sinnvoll aufeinan-
der abgestimmt sind und die Präsentation der Angebote interessensunabhängig erfolgt.  
 
Die Schulleitungen können auf die Kompetenzen ihres Tandems Lehrkraft-
Beratungsfachkraft  zurückgreifen und es zur Beurteilung der vielfältigen Angebote und 
Maßnahmen nach Qualität, Inhalt, Nutzen, Einsatzmöglichkeit und Einsatzzeitpunkt heran-
ziehen, um fundiert entscheiden zu können. 
 
Die Angebote der Berufsberatung haben aufgrund der Expertenrolle und der Unparteilichkeit 
Vorrang. Den Jugendlichen wird die Teilnahme an den Angeboten der Berufsberatung wäh-
rend der Unterrichtszeit im erforderlichen Umfang ermöglicht. 
 
Abgestimmte Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III: 


Das Tandem Schule-Berufsberatung stimmen sich vor Ort bei den Berufsorientierungsmaß-
nahmen nach § 48 SGB III eng über den jeweiligen Bedarf und Umfang ab.  
Sie vereinbaren gemeinsam die Einbindung dieser zusätzlichen Maßnahmen in den Prozess 
der Berufswahlvorbereitung und in die weiteren Angebote der Berufsberatung.  
 
Aktive Einbindung der Eltern 


Eltern haben bei der Beruflichen Orientierung ihrer Kinder einen maßgeblichen Einfluss. Sie 
sind die wichtigsten Partner. Daher sind Information der Eltern z.B. zur Nutzung von Materia-
lien und Strukturen, deren Qualifizierung sowie eine aktive Einbindung in den Prozess der 
Beruflichen Orientierung von großer Bedeutung. 
 
Qualitätssicherung und Entwicklung 


In gemeinsamen Projekten werden neue Formen der Zusammenarbeit von Schule und Be-
rufsberatung entwickelt. 
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und die Regionaldirektion Baden-Württemberg 
arbeiten eng bei der Entwicklung und Weiterentwicklung von Schriften, Materialien und elekt-
ronischen Medien zur Beruflichen Orientierung zusammen. So sind z.B. die Matrix als Leitfa-
den für die Tandems Schule-Berufsberatung und der Berufswahlfahrplan für Schülerinnen 
und Schüler entstanden. 
Schule und Berufsberatung führen gemeinsame und gegenseitige Qualifizierungen bzw. 
fachliche Besprechungen für die Aufgaben der Beruflichen Orientierung durch. 
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Direkter Übergang – Individuelle Begleitung und Beratungsangebot für alle  


Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  und die Regionaldirektion Baden-
Württemberg zielen mit individueller Begleitung der Schülerinnen und Schüler darauf ab, den 
Übergang in die berufliche Bildung erfolgreich und effizient zu gestalten.  
Im langfristig angelegten Prozess werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, um reflek-
tiert und selbstverantwortlich ihre Entscheidung für ein Berufsfeld bzw. einen Berufsweg zu 
entwickeln. Sie erkennen die Möglichkeit des direkten Übergangs in eine berufliche Ausbil-
dung mit den anschließenden Karriereperspektiven als gleichwertige Alternative zu einem 
Studium an der Hochschule. 
Die Schule bietet ihren Schülerinnen und Schülern offensiv das Angebot zum individuellen 
Beratungsgespräch durch die Berufsberatung an.  
Das Tandem Schule-Berufsberatung identifiziert den Kreis der Jugendlichen, deren Über-
gang voraussichtlich gefährdet ist. Dazu stellen die Schulen der Berufsberatung und soweit 
bereits vorhanden den Jugendberufsagenturen unter Berücksichtigung des Datenschutzes 
die erforderlichen Informationen zur Verfügung.  
Gemeinsam mit den Jugendlichen und deren Eltern werden Strategien zur Chancenverbes-
serung entwickelt und deren Umsetzung begleitet. Dies können Aktivitäten zur Verbesserung 
fachlicher Leistungen oder berufswahlbezogener Kompetenzen sein.  


Im Rahmen des vom Ausbildungsbündnis entwickelten Eckpunktepapiers spielt eine syste-
matische und zielorientierte  Berufsorientierung neben einer dualisierten Ausbildungsvorbe-
reitung und einem regionalen Übergangsmanagement eine entscheidende Rolle. Beide Insti-
tutionen schaffen gemeinsam die Grundlage für die Unterstützung der Neugestaltung des 
Übergangs in Ausbildung, Studium und Beruf.  
 
Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 
Bei der Öffentlichkeitsarbeit zu den hier beschriebenen Feldern der Zusammenarbeit be-
rücksichtigen sich beide Institutionen gegenseitig. 
 
 
 
 
 
Stuttgart, den 10. November 2014 
 
 
 
Andreas Stoch     Christian Rauch 
Minister       Vorsitzender der Geschäftsführung 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  Regionaldirektion Baden-Württemberg  
Baden-Württemberg     der Bundesagentur für Arbeit 
 
 

















Region Stadtgebiete Sachgebiete TelNr. 293- FaxNr. 293- Adresse


Blumenau/ Kirschgartsh./ 


Sandhofen/ Scharhof/ Schönau
4.11


Gartenstadt / Luzenberg / Waldhof  


/Käfertal-Östl.Hess.Straße + Käfertal-


Sonnenschein
4.12


Neckarstadt-Ost / Herzogenried / 


Wohlgelegen
4.13


 Neckarstadt-West / Friesenheimer 


Insel 
4.14


Innenstadt / Jungbusch / Oststadt / 


Schwetzingerstadt / US-Amerik. 


Bezirk / Lindenhof


4.21


Feudenheim / Käfertal / Rott / 


Straßenheim /Vogelstang / Wallstadt
4.22


Almenhof / Casterfeld-Mitte+West 


/Mallau / Neckarau / Niederfeld / 


Rheinau


4.23


Casterfeld-Ost / Friedrichsfeld / 


Hochstätt / Neuhermsheim / 


Neuostheim / Pfingstberg / 


Seckenheim / Suebenheim


4.24


3619


3628


6260 6262
Kaiserring 10 - 16                         


4.OG 


6640 _


Friedrich-Karl-


Straße 12, 68165 


Mannheim


UMATeam


4.25 PKDPflegekinderdienst


Unbegleitete 


Minderjährige 


Ausländer


Haus des Jugendrechts 4.15 JuHis 3677
 Heinrich-Lanz-Str. 


38    


 R 1, 12 - 3. OG


6835 6578 Relaisstraße 153


Anlaufstellen Soziale Dienste Jugendamt Mannheim


Mitte


Süd


9178 9168


3635 3733


Holzbauerstr.6-8      


Nord 3951 3945 Speckweg 45-51


Neckarstadt








Worum geht eS Beim 
KindeSSChutz?


Alle Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung
und auf Förderung ihrer Entwicklung durch ihre Eltern. 
Manche Mütter und Väter können dies aus unterschiedlichen 
Gründen nicht gewährleisten.


Körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt sowie emotio-
nale und körperliche Vernachlässigung bergen ein besonderes 
Risiko. Nicht selten bleiben langfristige Schädigungen zurück, 
die die Chance der Kinder auf ein erfülltes Leben nachhaltig 
beeinträchtigen.


Dann ist es Aufgabe der Jugendhilfe, zunächst mit Eltern und 
Kindern Kontakt aufzunehmen und Unterstützung anzubieten. 
Vorrangig geht es darum, den Schutz der Kinder herzustellen 
und ihren Verbleib in der Familie abzusichern. Wenn Mütter 
und Väter daran nicht mitwirken können oder wollen, werden 
Interventionen zum Schutz des Kinder eingeleitet, notfalls 
auch gegen den Willen der Eltern.


Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
www.mannheim.de/kindesschutz


Stand Juli 2014


anhaltSPunKte FÜr eine 
KindeSWohlgeFÄhrdung


in der äußeren erscheinung oder im verhalten 
des Kindes/Jugendlichen, z.B.:


n Massive und/oder wiederholte Zeichen von Verletzungen  
 (z.B. Blutergüsse, Striemen, Verbrennungen, 
 Verbrühungen, Knochenbrüche) ohne erklärbare Ursachen
n	 Fehlen von Körperhygiene, unangemessene oder 
 verdreckte Kleidung
n	 Schlechter körperlicher Zustand, mangelnde medizinische  
 Versorgung
n	 Keine ausreichende Beaufsichtigung
n	 Häufi ges Fehlen in Einrichtungen (z.B. Krippe, Kindergar- 
 ten, Hort, Schule)
n	 Wiederholt aggressives Verhalten, schwere gewalttätige  
 und/oder sexuelle Übergriffe gegenüber Personen


Weitere risikofaktoren, die einen hilfebedarf 
signalisieren, z.B.:


n	 Psychische Störungen, körperliche oder geistige 
 Behinderung, Drogen-, Alkohol-, Medikamentenmiss-  
 brauch bzw. Sucht der Eltern
n	 Sehr junge Eltern
n	 Gewalttätigkeiten in der Partnerschaft
n	 Familie in materieller Notlage
n	 Desolate Wohnsituation (z.B. Vermüllung, mangelnde
 Hygiene, zu kleine Wohnung, Obdachlosigkeit)


 


STADT
Kinder, Jugend und Familie 
– Jugendamt – 


KindeSSChutz
Was tun bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung?







Wie geht der Soziale 
Dienst des Jugendamtes 
vor?
 


 
Bei einer schwerwiegenden und/oder akuten  
Kindeswohlgefährdung ist es Auftrag des  
Jugendamtes, Kinder und Jugendliche zu schüt-
zen.


n	 Fachkräfte des Sozialen Dienstes gehen allen Hinweisen 	
	 auf eine Kindeswohlgefährdung nach. Dabei arbeiten sie 	
	 eng mit anderen Institutionen zusammen (z.B.: Kindergär-	
	 ten, Schulen, Ärzten, Polizei). 


n	 Sie suchen den direkten Kontakt zu der betroffenen Fami-	
	 lie, um gemeinsam mit ihr Lösungsmöglichkeiten zu entwi-	
	 ckeln. Im Mittelpunkt steht die Frage: Was muss sich 		
	 ändern, damit das Wohl des Kindes oder Jugendlichen 		
	 wieder geschützt ist?


n	 Im äußersten Fall kann das Jugendamt Schutzbedürftige
	 in Obhut nehmen, d.h. für kurze Zeit in einer Pflegefamilie 	
	 oder einem Heim unterbringen. Dabei wird das schwieri-	
	 ge Abwägen zwischen Elternrecht und Kindeswohl immer 	
	 im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte vorgenommen.


n	 Die Kinder/Jugendlichen kehren in ihre Familie zurück,
	 wenn ihre Eltern bereit und in der Lage sind, Hilfe anzu-	
	 nehmen und dadurch ihr Wohl wieder geschützt ist.


n	 Nehmen Eltern keine Hilfe an oder ist trotz Hilfe das
	 Kindeswohl auf Dauer gefährdet, entscheidet das Familien-	
	 gericht nach Anrufung durch das Jugendamt über das 		
	 Sorgerecht und den Lebensort der jungen Menschen.


Sie arbeiten mit  
Kindern/Jugendlichen
und machen sich Sorgen?


Wenn Sie unsicher sind, ob wirklich eine  
Gefährdung vorliegt, lassen Sie sich - wie im 
Bundeskinderschutzgesetz vorgesehen - durch 
eine Beratungsfachkraft Kinderschutz/i.e.F.  
beraten. 


Diese kommen aus verschiedenen Arbeitsfeldern der
Kinder- und Jugendhilfe und sind auf Kindeswohlgefährdungen
spezialisiert.


Bei Beratungsanfragen - ohne Nennung des Namens
des betroffenen Kindes oder Jugendlichen - werden Sie
darin unterstützt


n	 die (vermutete) Gefährdung für das Kind oder den
	 Jugendlichen zu bewerten und einzuordnen.
n	 Handlungsmöglichkeiten zum Schutz des jungen
	 Menschen zu entwickeln.


Jeder Beratungsprozess mündet in die Abwägung, ob eine 
Mitteilung an das Jugendamt/Sozialer Dienst zur Abwendung 
der Gefährdung erforderlich ist oder der Schutz des Kindes auf 
andere Weise sichergestellt ist.


Bitte nehmen Sie über unsere Koordinierungsstelle Kontakt
zu uns auf. Eine Beratung vermitteln wir Ihnen i.d.R. in 5-8 
Tagen. 


Tel.: 0621 293-3890
Mail: jugendamt.ief@mannheim.de


Immer wenn Kinder oder Jugendliche akut gefährdet sind, 
bitten wir Sie, den Sozialen Dienst im Jugendamt direkt zu 
informieren, damit von dort der Schutz sichergestellt werden 
kann. 
 
 


Bei dringendem Handlungsbedarf wenden  
Sie sich an unsere Kindesschutzstellen


Notrufnummer: 0621 / 293 3700
Fax: 0621 / 293 3707


oder:


Region 1
Blumenau, Kirschgartshausen, Sandhofen, Scharhof,
Schönau, Gartenstadt, Luzenberg, Waldhof 
 
Speckweg 45–51 
68305 Mannheim
Tel.: 0621 / 293 3951 | Fax: 0621 / 293 3945
 
Region 2
Neckarstadt, Herzogenried, Wohlgelegen, Friesenheimer
Insel
 
Holzbauerstraße 6–8 
68167 Mannheim
Tel.: 0621 / 293 9178 | Fax: 0621 / 293 9168
 
Region 3
Innenstadt, Jungbusch, Lindenhof , Oststadt,  
Schwetzingerstadt, Feudenheim, Käfertal, Rott,  
Straßenheim, Vogelstang, Wallstadt 


R1, 12  
68161 Mannheim
Tel:. 0621 / 293 3635 | Fax: 0621 / 293 3733
 
Region 4
Almenhof, Casterfeld, Mallau, Neckarau, Niederfeld, 
Rheinau, Pfingstberg, Hochstätt, Seckenheim, 
Suebenheim, Friedrichsfeld, Neuostheim, Neuhermsheim


Relaisstraße 153 
68219 Mannheim
Tel.: 0621 / 293 6835 | Fax: 0621 / 293 6578
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I. Einleitung  


Der Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode sieht die flächendeckende Einrichtung von 


Jugendberufsagenturen vor: Leistungen der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 


(Zweites Buch Sozialgesetzbuch - SGB II), der Arbeitsförderung (Drittes Buch Sozialgesetz-


buch - SGB III) und der Kinder- und Jugendhilfe (Achtes Buch Sozialgesetzbuch - SGB VIII) 


für unter 25-Jährige sollen gebündelt werden. Um junge Menschen1 bedarfsgerecht auf ihrem 


Weg zu begleiten, ist unter den beteiligten Akteuren vor Ort ein Informationsaustausch 


notwendig.  


Die von den Trägern erhobenen Daten sind Sozialdaten, da es sich um Einzelangaben über 


persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten natürlichen Person (des jungen 


Menschen) handelt, die von einer in § 35 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) genannten 


Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch erhoben, verarbeitet oder 


genutzt werden (§ 67 Abs. 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - SGB X). Die Verarbeitung von 


Sozialdaten und deren Nutzung sind nur zulässig, soweit das Sozialgesetzbuch es erlaubt 


oder anordnet oder soweit der junge Mensch (Betroffener i.S.d. SGB X) eingewilligt hat (§ 67b 


Abs. 1 S. 1 SGB X). Eine Übermittlung von Sozialdaten für die Erfüllung sozialer Aufgaben ist 


zulässig, soweit sie erforderlich ist für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe der 


übermittelnden Stelle nach dem Sozialgesetzbuch oder einer solchen Aufgabe des Dritten, an 


den die Daten übermittelt werden, wenn er eine in § 35 SGB I genannte Stelle ist (§ 69 Abs. 1 


Nr. 1 SGB X). Eine spezialgesetzliche Regelung zur Datenübermittlung zwischen den Trägern 


der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Bundesagentur für Arbeit enthält § 50 Abs. 1 


SGB II.  


Das bestehende Datenschutzrecht ermöglicht also Datenübermittlungen zwischen den 


verschiedenen Trägern nach § 50 SGB II und § 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X sowie auf der Grundlage 


von Einwilligungen des jungen Menschen bzw. seines/seiner Sorgeberechtigten.  


Diese Arbeitshilfe soll Hinweise geben zur rechtlichen Zulässigkeit des Informationsaus-


tauschs unter den Sozialleistungsträgern der Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB VIII, unter 


anderem zum Erforderlichkeitsgrundsatz und zu den Anforderungen an eine wirksame 


Einwilligungserklärung. Sie nimmt datenschutzrechtliche Fragen nach Bundesrecht (Stand: 


Juli 2016) in den Blick. Datenschutzrechtliche Regelungen zur Einbindung der Schulen, die für 


eine leistungsstarke Jugendberufsagentur bedeutsam sind, unterliegen maßgeblich dem 


1 Der hier verwendete Begriff „junger Mensch“ erfasst Jugendliche und Heranwachsende bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres.  
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Landesrecht und werden deshalb hier nicht vertieft. Ausführungen zu dem Auf- oder Ausbau 


einer rechtkreisübergreifenden Kooperation der Akteure im SGB II, SGB III und SGB VIII 


enthält das Papier des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. 


„Unterstützung am Übergang Schule - Beruf. Empfehlungen des Deutschen Vereins für eine 


gelingende Zusammenarbeit an den Schnittstellen der Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB 


VIII“ vom 23. September 2015. 
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II. Datenerhebung durch einen Leistungsträger i.S.d. § 35 
SGB I 


1. Wer darf Daten erheben?  


Daten dürfen von dem jeweiligen Leistungsträger nach dem SGB II, III 
oder VIII erhoben werden, welcher die Daten benötigt, um seine gesetz-
lichen Aufgaben zu erledigen. Die erhobenen Daten müssen für die 
Aufgabenerledigung erforderlich sein (Näheres hierzu siehe unter 4).  


Informationserhebende 
Stelle 


2. Bei wem dürfen die Daten erhoben werden? 
(= Informationsgeber) 


Nach dem Ersterhebungsgrundsatz sind die Daten grundsätzlich beim 
jungen Menschen zu erheben (vgl. § 67a Abs. 2 S. 1 SGB X).  


Ohne Mitwirkung des jungen Menschen dürfen Daten bei anderen 
Leistungsträgern i.S.d. § 35 SGB I oder diesen nach § 69 Abs. 2 SGB X 
gleich gestellten Stellen nur erhoben werden, wenn diese zur Über-
mittlung an die erhebende Stelle befugt sind, die Datenerhebung beim 
jungen Menschen selbst mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden 
ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende 
schutzwürdige Interessen des jungen Menschen beeinträchtigt werden. 


Grundsatz:  
Erhebung beim jungen 
Menschen 
Ausnahme: 
Datenerhebung beim 
Leistungsträger


Bei anderen Stellen oder Dritten dürfen Daten nur erhoben werden, 
wenn die Erhebung bei ihnen gesetzlich zugelassen oder die Über-
mittlung an die erhebende Stelle ausdrücklich vorgeschrieben ist bzw. 
die Aufgabe ihrer Art nach die Erhebung bei anderen erforderlich macht. 
Eine Erhebung bei anderen Stellen oder Dritten ist ebenfalls zulässig, 
wenn die Datenerhebung beim jungen Menschen selbst mit unver-
hältnismäßigem Aufwand verbunden ist und keine Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass überwiegende schutzwürdigen Interessen des jungen 
Menschen beeinträchtigt werden. 


Ausnahme: 
Datenerhebung bei 
Anderen 


3. Welche Daten dürfen für eine rechtskreisübergreifende 
Begleitung der jungen Menschen am Übergang Schule-
Ausbildung-Beruf erhoben werden? 


Jede Stelle darf nur die für die Erledigung ihrer eigenen gesetzlichen 
Aufgaben erforderlichen Daten erheben. Daten, die möglicherweise für 
die Aufgabenerledigung eines anderen in der Jugendberufsagentur 
beteiligten Leistungsträgers erforderlich sind, dürfen nicht voraus-
schauend mit erhoben werden. 


Nur erforderliche 
Daten für eigene 
Aufgabenerledigung! 


4. Was bedeutet Erforderlichkeit? 


Eine Erhebung von Sozialdaten ist nur zulässig, soweit die Kenntnis der 
Daten zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Erforderlich ist die Kenntnis 
von Daten, die notwendig ist, um die gesetzliche Aufgabe rechtmäßig, 
vollständig und in angemessener Zeit erfüllen zu können. Darüber ent-
scheidet grundsätzlich die erhebende Stelle, die auch beweispflichtig ist.


Erforderlichkeit 


Daten, die nicht Bedingung für die Aufgabenerfüllung sind, sondern nur 
dabei hilfreich wären, sind nicht erforderlich für die Aufgabenerfüllung. 


Nicht ausreichend: 
Zweckmäßigkeit 
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Durch die Begrenzung auf erforderliche Daten soll bewirkt werden, dass 
sich alle Stellen auf das zum Erreichen ihres aufgabenbezogenen Zieles 
notwendige Minimum beschränken. 


Eine Datenerhebung für nicht aktuelle, unvorhersehbare Verwaltungs-
aufgaben ist unzulässig. 


Keine Datenerhebung 
auf Vorrat! 


5. Können mit Einwilligung auch Daten erhoben werden, die nicht 
zwingend erforderlich sind?  


Daten, die nicht zwingend erforderlich sind, können nur mit Einwilligung 
des jungen Menschen erhoben werden. Freiwillig kann der junge 
Mensch Angaben machen. Allerdings muss ein Zusammenhang mit der 
vom Leistungsträger zu erfüllenden Aufgabe bestehen. Eine Daten-
erhebung ohne jeglichen Aufgabenzusammenhang ist unter Berück-
sichtigung des Verbots der Datenvorratshaltung nicht zulässig. Der 
junge Mensch ist gemäß § 67a Abs. 3 S. 3 SGB X auf die Freiwilligkeit 
seiner Angaben hinzuweisen. 


Beispiel: Telefonnummer oder E-Mail 


Freiwillige Angaben 


III. Datenübermittlung zwischen Leistungsträgern i.S.d. § 35 
SGB I ohne Einwilligung des jungen Menschen nach § 69 
Abs. 1 Nr. 1 SGB X 


1. Voraussetzungen der Datenübermittlung nach § 69 Abs. 1 Nr. 1 
SGB X 


Eine Übermittlung von Sozialdaten nach § 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X ist in 
drei Fallkonstellationen möglich, nämlich für die Erfüllung 


1. der Zwecke, für die sie erhoben worden sind, 
2. einer gesetzlichen Aufgabe der übermittelnden Stelle nach dem 


SGB,  
3. einer gesetzlichen Aufgabe der empfangenden Stelle nach dem 


SGB, wenn die empfangende Stelle ein Leistungsträger nach dem 
SGB (bzw. eine Stelle nach § 35 SGB I) ist. 


Voraussetzung für die Übermittlung in allen drei Fällen ist, dass die 
Übermittlung für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem 
Sozialgesetzbuch unabdingbar und für einen aktuell und konkret fest-
stehenden Zweck erforderlich ist. 


Voraussetzungen 
§ 69 Abs.1 Nr. 1 SGB X 


2. Einschränkung nach § 76 SGB X 


Die Übermittlung besonders schutzwürdiger Sozialdaten (z.B. Gesund-
heitsdaten, psychologische Daten), die ein Sozialleistungsträger von 
einer in besonderem Maße zur Geheimhaltung verpflichteten Person 
erhalten hat, ist nur eingeschränkt zulässig: Es müssen die für diese 
Person geltenden, besonders strengen Voraussetzungen für eine 
Datenübermittlung auch durch den Sozialleistungsträger beachtet 
werden (§ 76 Abs. 1 SGB X). Auch der Sozialleistungsträger benötigt 
für eine Offenbarung dieser Sozialdaten eine eigene Schweigepflicht-
entbindungserklärung (im Einzelnen vgl. unter V.2., Seite 12). 


Übermittlung 
besonders 
schutzwürdiger 
Sozialdaten 
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Im Zusammenhang mit einer Begutachtung wegen zu erbringender 
Sozialleistungen oder der Ausstellung einer Bescheinigung übermittelte 
Sozialdaten dürfen durch einen Sozialleistungsträger weiter übermittelt 
werden, es sei denn, der junge Mensch hat der Übermittlung wider-
sprochen (§ 76 Abs. 2 SGB X). Auf das Widerspruchsrecht ist der junge 
Mensch zu Beginn des Verwaltungsverfahrens in allgemeiner Form 
schriftlich hinzuweisen. 


Widerspruchsrecht 
des jungen Menschen 


3. Einschränkungen durch § 64 Abs. 2 und § 65 SGB VIII? 


Daten des Trägers der Jugendhilfe dürfen zur Erfüllung von Aufgaben 
nach § 69 SGB X nur übermittelt und genutzt werden, soweit dadurch 
der Erfolg der zu gewährenden Leistung nicht in Frage gestellt wird (§ 64 
Abs. 2 SGB VIII). Die Jugendhilfe ist verpflichtet, die mögliche Wirkung 
der Datenweitergabe im Einzelfall einzuschätzen. Dabei genügt eine 
mögliche Gefährdung des Erfolges. Es muss ein Kausalzusammenhang 
zwischen Erfolgsgefährdung und Datenübermittlung bestehen. 


§ 64 Abs. 2 SGB VIII  
- keine Gefährdung des 
Maßnahmeerfolges  


§ 65 SGB VIII schützt die Weitergabe von Informationen, die der Mitar-
beiterin oder dem Mitarbeiter des Jugendamtes zum Zwecke persön-
licher und erzieherischer Hilfen anvertraut werden. Diese Daten dürfen 
nur unter Beachtung der dort genannten Bedingungen (etwa bei Einwilli-
gung des jungen Menschen) weitergegeben werden. 


Der Begriff „anvertrauen“ ist auslegungsbedürftig und umfasst alle 
Daten, die der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter im Vertrauen auf ihre 
oder seine besondere Schutzpflicht und in der Erwartung mitgeteilt 
werden, dass keine Weiterleitung an Dritte erfolgt. Die Mitarbeiterin oder 
der Mitarbeiter hat dem Schutzsuchenden seine besondere Rolle zu 
erklären. Die so erlangten Informationen dürfen an andere Leistungs-
träger nur mit Einwilligung des jungen Menschen weitergegeben 
werden. 


Anvertraute 
Informationen zu 
persönlichen und 
erzieherischen 
Zwecken - nur mit 
Einwilligung!  


Diese Einschränkung gilt nicht für Sozialdaten, die lediglich im Zusam-
menhang mit einer Sach- oder Geldleistung gegeben werden. Orientie-
rungshilfe geben hier die gesetzlich festgelegten Mitwirkungspflichten 
nach §§ 60 ff. SGB I. Zielt die Informationsbeschaffung auf die Mitwir-
kungspflicht i. S. der §§ 60 ff. SGB I, spricht eine Vermutung gegen ein 
Anvertrauen. Es muss im Einzelfall abgewogen werden, zu welchem 
Zweck die Information erfolgt. 


Keine Einwilligung bei 
Sozialdaten im 
Zusammenhang mit 
einer Sach- oder 
Geldleistung 


4. Dürfen Daten der Agenturen für Arbeit/Jobcenter auch ohne 
Ersuchen an die Träger der Jugendhilfe und umgekehrt 
übermittelt werden? 


Eine Übermittlung von Daten an einen Leistungsträger i.S.d. § 35 SGB I 
ist zulässig, wenn die Daten zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich 
sind. § 69 Abs. 1 Nr. 1, 3. Alt. SGB X verlangt hierfür nicht ausdrücklich 
ein Ersuchen des die Daten empfangenden Leistungsträgers. Der
übermittelnde Leistungsträger muss aber wissen, ob die zu übermitteln-
den Daten für die Aufgabenerfüllung des Empfängers erforderlich sind, 
da er gemäß § 67d Abs. 2 SGB X die Verantwortung für die Zulässigkeit 
der Übermittlung trägt. Diese Kenntnis kann sowohl im konkreten 
Einzelfall oder in Gestalt abstrakter Absprachen (etwa in einer Koope-


Zulässigkeit einer 
Datenübermittlung 
ohne Ersuchen 



https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_I&p=60
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rations- oder Verwaltungsvereinbarung, in der festgelegt wird, welche 
Informationen in typischen Fallkonstellationen von den einzelnen 
Trägern benötigt werden) erlangt werden.  


Zudem muss es sich bei der Aufgabe des die Daten empfangenen 
Leistungsträgers um eine gesetzliche Aufgabe nach dem Sozialgesetz-
buch handeln (siehe hierzu insbesondere oben II.1 und II.3). 


IV. Datenübermittlung zwischen Leistungsträgern i.S.d. § 35 
SGB I auf der Grundlage einer Einwilligung des jungen 
Menschen - Anforderungen an eine wirksame 
Einwilligungserklärung 


1. Von wem muss die Einwilligungserklärung eingeholt werden? 


Eine Einwilligung ist nur dann erforderlich, wenn die Datenübermittlung 
nicht bereits gesetzlich erlaubt ist (§ 50 Abs. 1 SGB II oder § 69 Abs. 1 
SGB X). Die Einwilligung ist die vorherige Zustimmung des jungen 
Menschen zur Datenübermittlung. Eine nachträgliche Genehmigung ist 
daher nicht ausreichend.


Vorherige Zustimmung 


Einwilligen in die Datenübermittlung muss grundsätzlich der junge 
Mensch, dessen Sozialdaten verarbeitet und genutzt werden sollen, um 
ihn beim Eintritt in die Ausbildung oder das Berufsleben zu unterstützen. 
Vertretungsregelungen gelten nicht, die Einwilligung muss grundsätzlich 
höchstpersönlich erklärt werden. Ausnahmen gelten für junge 
Menschen vor Vollendung des 15. Lebensjahres oder bei fehlender 
Einsichtsfähigkeit bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (siehe unter 
IV.4., Seite 9).


Grundsätzlich 
höchstpersönlich 


2. Wie ist die Einwilligungserklärung zur Datenübermittlung zu 
gestalten, was ist zu beachten? 


Der junge Mensch muss auf den Zweck der Verarbeitung oder Nutzung 
hingewiesen werden (§ 67b Abs. 2 SGB X). Die inhaltliche Bestimmtheit 
zur Einwilligung fordert, dass die Sozialdaten, die übermittelt werden 
sollen, festgelegt und die Stellen, die zur Verarbeitung und Nutzung 
berechtigt sein sollen, benannt werden. Eine pauschale Einwilligungs-
erklärung ist daher nicht zulässig, sondern sie muss konkret die beab-
sichtigten Verarbeitungen und Nutzungen bezeichnen. Die Einwilligung 
muss sich jedoch nicht auf den Einzelfall beziehen. Ausreichend ist es, 
wenn sich die Einwilligung auf konkret nachvollziehbare Datenflüsse 
bezieht. Der junge Mensch muss wissen, welche Daten über ihn zu 
welchem Zweck an wen übermittelt werden sollen. 


Inhaltliche 
Bestimmtheit: 


Festlegung von 
• Sozialdaten 
• Stellen und 
• Verarbeitungszweck 


Informierte 
Einwilligung 


Die Einwilligung muss auf der freien Entscheidung des jungen 
Menschen beruhen. Er braucht seine Entscheidung nicht zu begründen. 
Der junge Mensch ist stets auf die Folgen der Verweigerung der Einwilli-
gung hinzuweisen.


Freiwilligkeit 


Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen für die 
Zukunft widerrufen werden. Hierüber ist der junge Mensch zu belehren. 
Bis zum Widerruf bereits übermittelte Daten wurden rechtmäßig genutzt. 


Widerruf 
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Ab dem Zeitpunkt des Widerrufs ist eine weitere Nutzung nicht mehr 
zulässig.


Der Träger, bei dem die Einwilligung widerrufen wird, informiert unver-
züglich die Träger der anderen Rechtskreise. 


Information der Träger 
untereinander 


Die Einwilligung ist grundsätzlich ausdrücklich zu erklären. Nicht in 
Betracht kommt eine konkludente, stillschweigende oder mutmaßliche 
Einwilligung. 


Ausdrückliche 
Erklärung 


Die Einwilligung sollte grundsätzlich schriftlich erfolgen. Die Einwilligung 
und der Hinweis auf den Zweck der Verarbeitung bzw. Nutzung 
bedürfen der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände 
eine andere Form angemessen ist. Neben der Nachweisfunktion für den 
Sozialleistungsträger, dass er zur Übermittlung der Sozialdaten befugt 
war, dient die Schriftform dazu, dem jungen Menschen seine Entschei-
dung bewusst zu machen. 


Schriftform 


Im Ausnahmefall kann wegen besonderer Umstände auf das Schrift-
formerfordernis verzichtet werden, wenn bspw. die Art der Hilfebe-
ziehung für formalisierte Erklärungen ungeeignet ist (bei krankheits-
bedingter Unfähigkeit des jungen Menschen, eine schriftliche Auf-
klärung zu verstehen). Diese Ausnahme ist eng auszulegen! 


Abweichen von der 
Schriftform: restriktiv! 


Die Einwilligungserklärung muss vom jungen Menschen eigenhändig 
unterzeichnet werden. Eine Einwilligung auf elektronischem Wege (E-
Mail) erfüllt nicht das Schriftformerfordernis. Die Schriftform kann ledig-
lich durch die in § 36a Abs. 2 SGB I genannten elektronischen Methoden 
(u.a. De-Mail, elektronische Signatur) ersetzt werden. 


Eigenhändige 
Unterzeichnung 


3. Mit wem muss die Einwilligungserklärung abgestimmt werden? 


Die Einwilligungserklärung sollte bei Unklarheiten über den erforder-
lichen Informationsaustausch im Vorfeld zwischen der die Daten über-
mittelnden und den die Daten empfangenen Behörden abgestimmt 
werden, damit die Einwilligung die Informationen erfasst, die für die 
Arbeit des jeweiligen Empfängers erforderlich sind. 


Abstimmen der 
Einwilligungserklärung 


4. Ab welchem Alter darf der junge Mensch selbst einwilligen? 
Muss dies besonders dokumentiert werden? 


Erforderlich ist die Einsichtsfähigkeit des jungen Menschen, es kommt 
nicht auf die Geschäftsfähigkeit an. Grundsätzlich ist davon auszu-
gehen, dass der nach § 36 Abs. 1 SGB I im Sozialrechtsverhältnis Hand-
lungsfähige auch ausreichend einsichts- und urteilsfähig ist. Sprechen 
keine Umstände, wie z.B. belastende Auswirkungen der Datenüber-
mittlung (Sanktionierung durch das JC), dagegen, kann damit in der 
Regel ab Vollendung des 15. Lebensjahres von dem Vorliegen der 
Einsichtsfähigkeit ausgegangen werden. 


Einsichtsfähigkeit 


Ab Vollendung des 
15. Lebensjahres  


Personen vor Vollendung des 15. Lebensjahres sind nicht ausreichend 
einsichtsfähig. Das Einverständnis muss von ihrem gesetzlichen Vertre-
ter erklärt werden.  


Vor Vollendung des 
15. Lebensjahres 
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Wird bei einem jungen Menschen ab Vollendung des 15. Lebensjahres 
die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters eingeholt, sollten aus o.g. 
Gründen die anlassgebenden Umstände dokumentiert werden. 


Einwilligung durch 
gesetzlichen Vertreter 


5. Wo ist die Einwilligungserklärung aufzubewahren und wie 
lange? 


Die Partner der JBA treffen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
Regelungen zur Einholung der Einwilligungserklärung, wechselseitigen 
Information der Träger, deren Aufbewahrung sowie deren Widerruf und 
Löschung. 


Verfahrensregelungen 
zu Einwilligungs-
erklärungen 


6. Können mit Einwilligung auch Daten übermittelt werden, die 
nicht erforderlich sind? 


Die Datenübermittlung ist für die empfangende Stelle gleichzeitig eine 
Datenerhebung, so dass die unter II.5. (Seite 6) getroffenen Feststel-
lungen zu übertragen sind:  


Daten, die nicht zwingend erforderlich sind, können nur mit Einwilligung 
des jungen Menschen erhoben (und auch übermittelt) werden. Freiwillig 
kann der junge Mensch Angaben machen. Allerdings muss ein Zusam-
menhang mit der vom Leistungsträger zu erfüllenden Aufgabe 
bestehen. Eine Datenerhebung (und -übermittlung) ohne jeglichen 
Aufgabenzusammenhang ist unter Berücksichtigung des Verbots der 
Datenvorratshaltung nicht zulässig. Der junge Mensch ist gemäß § 67a 
Abs. 3 S. 3 SGB X auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. 


Beispiel: Telefonnummer oder E-Mail  


Aufgabenbezug stets 
erforderlich! 


7. Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn der junge Mensch 
nicht in die Datenübermittlung einwilligt?  


Sofern keine gesetzliche Grundlage für die Übermittlung besteht, dürfen 
die Daten dann nicht übermittelt werden. Der junge Mensch muss sich 
vielmehr selbst an die einzelnen Träger wenden, um Hilfsangebote zu 
erhalten. Eine Koordinierung und Abstimmung unter den Trägern erfolgt 
in diesem Fall nicht. 


Fehlende Einwilligung 
des jungen Menschen 


8. Wie können die Träger dennoch für die jungen Menschen tätig 
werden? 


Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können im Rahmen der gesetz-
lichen Voraussetzungen versuchen, den jungen Menschen mittels 
aufsuchender Arbeit (Kontakt durch Streetworker) zu erreichen (§ 1 Abs. 
3 SGB VIII i.V.m. §§ 11, 13 SGB VIII).  


Weitere Angebote und Maßnahmen können im Rahmen der 
Verpflichtung des Leistungsträgers der Grundsicherung für Arbeit-
suchende nach § 1 SGB II zur Vermeidung, Beseitigung oder Verringe-
rung von Hilfebedürftigkeit unterbreitet werden. 


Fehlende Mitwirkung 
des jungen Menschen 
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V. Gemeinsame rechtskreisübergreifende 
Fallbesprechungen 


1. Wie können und sollten rechtskreisübergreifende 
Fallbesprechungen gestaltet werden? 


1.1. Anonymisierte Fallbesprechung 


Die Träger tauschen sich ohne Personenbezug über einen jungen 
Menschen aus. Dabei darf kein Rückschluss auf den jungen Menschen 
möglich sein. Diese Form der Fallbesprechung ist datenschutzrechtlich 
unbedenklich, da gerade keine Sozialdaten ausgetauscht werden. 


Anonymisierte 
Fallbesprechung 


1.2. Fallbesprechung in Anwesenheit des jungen Menschen


Der junge Mensch ist bei der gemeinsamen Besprechung der Träger 
anwesend. Soweit Sozialdaten über ihn nur mit seiner Einwilligung aus-
getauscht werden dürfen (z.B. Gesundheitsdaten), hat er die Möglich-
keit, seine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. In dieser Besprechungs-
form kann der junge Mensch seine Rechte wahrnehmen und sollte zu 
Beginn des Gesprächs darauf nochmals hingewiesen werden. 


Fallbesprechung mit 
dem jungen Menschen 


1.3. Fallbesprechung ohne den jungen Menschen mit seiner 
Einwilligung zum Datenaustausch 


Ein Austausch ohne den jungen Menschen über die Daten, die nur mit 
seiner Einwilligung/Schweigepflichtentbindung ausgetauscht werden 
dürfen, ist nicht ausgeschlossen.  


Zu beachten ist dabei, dass der Datenaustausch nur soweit zulässig ist, 
wie er von der vorliegenden Einwilligungserklärung/Schweigepflicht-
entbindungserklärung abgedeckt ist (beachte Grundsatz der infor-
mierten Einwilligung, s.o. unter IV.2., Seite 8 f.). In der Fallbesprechung 
ist daher strikt darauf zu achten, dass tatsächlich nur die von der 
Einwilligung/Schweigepflichtentbindung erfassten Daten ausgetauscht 
werden. Sollen im Verlauf des Gesprächs weitere Daten, für deren 
Austausch eine erforderliche Einwilligung/Schweigepflichtentbindung 
nicht vorliegt, ausgetauscht werden, ist dieser Datenaustausch nicht 
zulässig! 


Je komplexer die Problemlagen eines jungen Menschen sind (insbeson-
dere auch bei sensiblen Sozialdaten wie z.B. besonderen Arten 
personenbezogener Daten i.S.d. § 67 Abs. 12 SGB X), desto höher sind 
die Anforderungen an die Bestimmtheit der Angaben in der Einwil-
ligungserklärung/Schweigepflichtentbindungserklärung und an die 
Verständlichkeit für den jungen Menschen. Daher sollten in diesen 
Fällen die Varianten 1.1. und 1.2. für eine rechtskreisübergreifende Fall-
besprechung gewählt werden. 


Fallbesprechung ohne 
den jungen Menschen 
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2. Wie ist mit der für bestimmte Berufsgruppen bestehenden 
Schweigepflicht nach § 203 StGB umzugehen (z.B. Erziehungs- 
oder Jugendberater/innen, Suchtberater/innen, staatlich 
anerkannte Sozialarbeiter/in oder Sozialpädagogen/innen, 
Ärzte/Ärztinnen, Amtsträger/innen)? 


Die einer Schweigepflicht unterfallenden Berufsgruppen dürfen die 
ihnen anvertrauten bzw. ihnen in ihrer beruflichen Eigenschaft bekannt 
gewordenen Geheimnisse nur offenbaren, wenn sie dazu befugt sind. 
Dabei wird unter Geheimnis eine Tatsache verstanden, die sich auf die 
vergangenen oder bestehenden Lebensverhältnisse des jungen 
Menschen bezieht, die nach dem Willen des jungen Menschen nur 
einem beschränkten Personenkreis bekannt oder zugänglich ist und an 
deren Geheimhaltung der junge Mensch ein – von seinem Standpunkt 
aus – berechtigtes Interesse hat. Für den Fall einer unbefugten Offen-
barung sieht das Gesetz eine Strafandrohung vor. 


In wenigen Fällen ergibt sich die Befugnis zur Offenbarung bereits aus 
dem Gesetz selbst (z.B. aus § 65 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII bei Kindes-
wohlgefährdung gegenüber den hinzugezogenen Fachkräften unter 
Beachtung des § 64 Abs. 2a SGB VIII durch eine Anonymisierung oder 
Pseudonymisierung der Sozialdaten, soweit die Aufgabenerfüllung dies 
zulässt). 


Schweigepflicht über 
Geheimnisse 


Liegt keine gesetzliche Offenbarungsbefugnis vor, muss dem Geheim-
nisträger vom jungen Menschen bzw. von einem Dritten, dessen 
Geheimnisse vom jungen Menschen offenbart werden (z.B. der Eltern 
bei sie betreffenden Geheimnissen), durch eine Erklärung über die 
Entbindung von der Schweigepflicht („Schweigepflichtentbindungs-
erklärung“) eine Offenbarungsbefugnis erteilt worden sein.  


Schweigepflicht-
entbindungserklärung 


Sie ist eine Einwilligung in die Datenübermittlung, so dass dieselben 
Anforderungen zu berücksichtigen sind. Zusätzlich ist zu beachten, dass 
von der Schweigepflicht nur die jeweilige Person, der das Geheimnis 
anvertraut wurde (= Geheimnisträger), entbunden werden kann. Es ist 
nicht möglich, eine Stelle (Behörde oder Institution) als solche von der 
Schweigepflicht zu entbinden. 


Geheimnisträger  


VI. Datenaustausch mit Schulen 


Die Träger der Jugendberufsagentur können und sollten auch mit 
Schulen zusammenarbeiten. Sie sind ein entscheidender Partner zur 
Übergangsgestaltung und -steuerung in die Ausbildung oder den Beruf. 


1. Datenübermittlung von den Trägern der Jugendberufsagentur 
an die Schulen 


Die Schulen sind keine Leistungsträger i.S.d. § 35 SGB I oder ihnen 
gleichgestellten Stellen nach § 69 Abs. 2 SGB X, so dass die oben dar-
gestellten gesetzlichen Übermittlungsbefugnisse grundsätzlich nicht 
einschlägig sind. Für eine Datenübermittlung ist in der Regel eine wirk-
same Einwilligungserklärung des jungen Menschen erforderlich.  


Datenaustausch mit 
Schulen 
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Für die Einwilligungserklärung sind die unter IV. (Seite 8 ff.) genannten 
Voraussetzungen zu beachten. 


2. Datenübermittlung von den Schulen an die Träger der 
Jugendberufsagentur 


Die Frage nach der Befugnis zur Datenübermittlung von den Schulen an 
die Träger ist nach dem jeweiligen Landesrecht zu beurteilen. 


VII. Datenaustausch mit weiteren Dritten  


(z.B. freie Träger der Jugendhilfe, Schuldnerberatung, Kammern) 


Mit welchen weiteren Akteuren/Einrichtungen kann zur Beschaf-
fung der für eine rechtskreisübergreifende Kooperation erforder-
lichen Daten zusammen gearbeitet werden? 


Für eine rechtskreisübergreifende Kooperation können die Träger der 
Jugendberufsagentur auch mit anderen Akteuren, die keine Leistungs-
träger i.S.d. § 35 SGB I oder ihnen gleichgestellte Stellen nach § 69 
Abs. 2 SGB X sind, zusammenarbeiten. In Betracht kommen als 
wichtige Partner am Übergang in die Berufsausbildung oder den Berufs-
einstieg die zuständigen Stellen nach dem Berufsbildungsgesetz und 
der Handwerksordnung, die freien Träger der Jugendhilfe, Sucht- und 
Schuldnerberatung etc..  


Soweit nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs eine Übermittlung 
an Dritte nicht zulässig ist (Beispiel: Übermittlung an beauftragte Dritte 
nach § 50 Abs. 1 SGB II oder § 395 SGB III zulässig), erfordert ein 
Datenaustausch unter den Beteiligten immer eine wirksame Einwilli-
gungserklärung des jungen Menschen. Es sind die unter IV. (Seite 8 ff.) 
genannten Voraussetzungen für die Einwilligung durch den jungen 
Menschen zu beachten. 


Datenaustausch mit 
weiteren Dritten 
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Anhang und Anlagenübersicht 


1. Allgemeine Regelungen zur Datensicherheit 


Gemäß § 78a SGB X sind die erforderlichen technischen und organisatorischen 


Maßnahmen einschließlich der Dienstanweisungen zum Schutz des Sozialgeheim-


nisses zu treffen. Die in jeder Behörde allgemein geltenden Sicherheitsbestimmungen 


und Sicherheitsvereinbarungen zur Datenverarbeitung und -nutzung sowie Aufbe-


wahrungsvorschriften sind auch für den Datenaustausch unter den beteiligten Akteuren 


der Jugendberufsagenturen zu beachten. Es bleibt bei der Verantwortlichkeit jeder 


einzelnen Stelle für die Datensicherheit. Gleiches gilt für den von jedem Arbeitgeber 


und Dienstherrn zu beachtenden Beschäftigtendatenschutz. 


2. Länderspezifische Regelungen für eine Datenübermittlung durch die Schulen 


Schulen sind nicht als Leistungsträger in § 35 SGB I genannt und unterfallen damit 


nicht dem Regelungsbereich des SGB X. Ausführungen zur Zusammenarbeit mit den 


Schulen finden sich unter VI. 


3. Kurzübersichten zur Zulässigkeit der Datenübermittlung - Anlagen 3.1 bis 3.6


In den Kurzübersichten werden für die Praktiker einzelne Beispiele für mögliche 


Datenübermittlungen und die Voraussetzungen hierfür dargestellt. Es handelt sich 


nicht um einen Katalog von Daten, die im Hinblick auf mögliche spätere Über-


mittlungen generell zu erheben sind. Es ist immer auf eine datenschutzrechtlich sichere 


Datenübermittlung zwischen den Leistungsträgern zu achten. Teilweise finden die 


Übermittlungen durch ein gemeinsam verwendetes Fachverfahren (wie VerBIS) statt. 


Wichtig ist, dass immer ein Zusammenhang mit der vom Leistungsträger zu erfüllenden 


gesetzlichen Aufgabe besteht. 


Beigefügt sind Übersichten für folgende mögliche Datenübermittlungen: 


• 3.1 Agentur für Arbeit an das Jobcenter 


• 3.2 Agentur für Arbeit an das Jugendamt 


• 3.3 Jobcenter an die Agentur für Arbeit 


• 3.4 Jobcenter an das Jugendamt 


• 3.5 Jugendamt an das Jobcenter 


• 3.6 Jugendamt an die Agentur für Arbeit. 


4. Muster Einwilligungserklärung - Anlagen 4.1 bis 4.3


Es wird empfohlen, die in der Anlage beigefügten Muster - gegebenenfalls in Abstim-


mung mit dem zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten - zu konkretisieren, um 


gegebenenfalls landesrechtliche Besonderheiten zu berücksichtigen. Im konkreten 
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Einzelfall ist eine individuelle Anpassung durch Auswahl der Datenempfänger, der zu 


übermittelnden Daten sowie des Zwecks der Datenübermittlung erforderlich. 


Bei der Schweigepflichtentbindungserklärung ist darauf zu achten, dass nicht eine 


Institution als solche von der Schweigepflicht entbunden werden kann, sondern immer 


nur eine konkrete Person in der jeweiligen Institution. 


Angefügt sind Muster für Einwilligungserklärungen für eine Datenübermittlung durch: 


• 4.1 Partner der Jugendberufsagentur untereinander 


• 4.2 Partner der Jugendberufsagentur mit Dritten 


• 4.3 Geheimnisträger (Schweigepflichtentbindung). 


5. Hinweisblatt - Anlage 5


6. Gesetzliche Grundlagen - Anlage 6


• SGB I: §§ 35 und 36  


• SGB VIII: §§ 62, 64 und 65  


• SGB X: §§ 67, 67a, 67b, 67d, 69, 76 und 78a  


• StGB: § 203  







Anlage 3.1 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                          Stand: Juli 2016 


Beispiele möglicher Datenübermittlung von der Agentur für Arbeit an das Jobcenter
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben der AA oder des JC haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


1 Zuständigkeit 
der Agentur für Arbeit


Örtliche Zuständigkeit für den jungen 
Menschen, Bestätigung der Meldung  
des jungen Menschen 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


2 Personendaten Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Anschrift, 
Amtsvormund 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


Freiwillige Angabe: 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse 


ja § 67b SGB X 


3 Aufenthaltsstatus Aufenthaltstitel, AZR-Nr./ AKN-Nr. oder 
BÜMA (nicht bei EU-Bürgern) 


leistungsrechtlich relevant nein § 50 Abs. 1 SGB II  


4 Betreuung eingerichtet Umfang, gerichtlich bestellte Betreuung Muss ggf. bekannt sein, da der 
Betreuer im Rahmen des durch die 
Betreuung übertragenen Aufgaben-
kreises Ansprechpartner/ 
Empfänger von Bescheiden usw. 
ist. 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


5 Familienstand • verheiratet, ledig 
• getrennt lebend, Mitglied einer BG, 


Kind(er)  
• alleinerziehend 


leistungsrechtlich relevant, 
Betreuung des Kindes muss 
sichergestellt sein 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


6 Lebensumstände Freiwillige Angabe: 
neue Lebenssituation, besondere 
Ereignisse in der Familie (Sterbefälle, 
schwere Erkrankungen Angehöriger/ 
engster Freunde), Schulden, … 


erklären ggf. negative 
Ereignisse/Entwicklungen; 
kann ggf. hilfreich sein für AV (keine 
Kassierertätigkeit) 


ja § 67b SGB X 







Anlage 3.1 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                          Stand: Juli 2016 


Beispiele möglicher Datenübermittlung von der Agentur für Arbeit an das Jobcenter
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben der AA oder des JC haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


7 Gesundheitliche Aspekte im Fachgutachten der BA ärztlich 
festgestellte Suchtproblematik (Alkohol, 
BTM, Spielsucht, Magersucht usw.), 
Einschränkungen, Behinderungen  
- nur Übermittlung des Leistungsbildes 
ohne Diagnosen (Gutachten Teil B), an 
anderen Ärztlichen Dienst vollständige 
Übermittlung zulässig  


Angabe vermittlungsrelevant, 
Vermeidung von Doppelunter-
suchungen (§ 96 SGB X) 


nein
(wenn der junge Mensch über 


sein Widerspruchsrecht 
schriftlich aufgeklärt wurde, 


anderenfalls Einwilligung 
erforderlich) 


§ 69 Abs. 1 Nr. 1, 3. 
Alt. i. V. m. § 76 Abs. 
2 SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Suchtproblematik, z. B. Alkohol, BTM, 
Spielsucht, Magersucht, Lernbeein-
trächtigung (LRS, Dyskalkulie) 


Angabe hat Bezug zur Aufgaben-
erledigung oder ist vermittlungs-
relevant, weil wichtig z. B. für Reha-
/Therapiemaßnahme, vor/bei 
Ausbildung oder bei Auswahl 
geeigneter Ausbildungs-berufe.  


ja § 67b SGB X 


8 Wohnsituation eigene Wohnung, betreutes Wohnen, 
Mutter-Kind-Einrichtung, obdachlos 
mit/ohne Unterkunft 


gesicherte Wohnsituation muss 
vorliegen 


nein § 50 Abs. 1 SGB II 


Freiwillige Angabe:  
häusliches Wohnumfeld 
(Lernbedingungen) 


ja § 67b SGB X 


9 Leistungsbezug,
Leistungsumfang
(Alg, BAB, etc.) 


Leistungsbezug ja/nein, Beginn/Dauer des 
Anspruchs, Leistungshöhe, Sanktionen 


Beachtung Leistungsausschluss, 
Anrechnung von Einkommen 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  
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Beispiele möglicher Datenübermittlung von der Agentur für Arbeit an das Jobcenter
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben der AA oder des JC haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


10 Schule Schulbesuch, erforderliche Daten aus dem 
Lebenslauf (Anzahl der besuchten 
Schuljahre, erreichter bzw. angestrebter 
Schulabschluss), Schulverweis 


Schulabschluss ist relevant, 
Erfüllung der Schulpflicht 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


Freiwillige Angabe:  
festgestellte Verhaltensauffälligkeiten 
durch Gutachten (z. B. festgestellte 
Lernbehinderung) 


ja § 67b SGB X  


11 Kenntnisse, Fertigkeiten,
Vermittlung 


Kompetenzen (Qualifikationen), 
Neigungen, Wohnheimplatz, Führerschein, 
Mobilität, Sprachkenntnisse, Schulnoten;  


Jugend-/Haftstrafe/Delikt, sofern Angabe 
für den Zielberuf relevant 


vermittlungsrelevant, insbesondere 
Qualifikationen sind wichtig 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


Freiwillige Angabe: 
Jugend-/Haftstrafen, Delikt - sofern Angabe 
für den Zielberuf nicht unmittelbar relevant,  


lfd. Bewährung/Bewährungshilfe, 
Ableistung Sozialstunden  


kann ggf. hilfreich sein für 
Eignungsfeststellung für 
Zielberuf/Vermittlung  


ja § 67b SGB X 


12 Beruflicher Werdegang Ausbildung ja/nein, Ausbildungsberuf, 
Ausbildungsjahr, Arbeitsverhältnis, 
Teilnahme an Maßnahmen, erforderliche 
Daten aus dem Lebenslauf (VerBIS) 


Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses ist wichtig insbesondere vor 
dem Hintergrund möglicher 
Sanktionen; abgebrochene 
Ausbildung vor dem Hintergrund 
bereits erlangter praktischer 
Erfahrungen relevant 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


Freiwillige Angabe: 
Hintergründe für Ausbildungsabbruch  
oder Beendigung von Arbeitsverhältnis   


Bei jungen Menschen ist der Grund 
für den Abbruch für weitere Planung 
von Bedeutung. 


ja § 67b SGB X 







Anlage 3.1 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                          Stand: Juli 2016 


Beispiele möglicher Datenübermittlung von der Agentur für Arbeit an das Jobcenter
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben der AA oder des JC haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


13 Zusammenarbeit mit 
jungem Menschen 


Kontaktdichte, Eigeninitiative, Mitarbeit  
des jungen Menschen (Teilnahme an 
Maßnahmen etc.) 


nein § 50 Abs. 1 SGB II 


14 Eingliederungs-
vereinbarung


vereinbarte Schritte, Perspektive (nur 
relevante Teile der Eingliederungs-
vereinbarung) 


zur Abstimmung mit den Planungen 
der anderen Träger erforderlich 


nein § 50 Abs. 1 SGB II 


15 Eignungsfeststellungen Beratungsergebnis des Berufsberaters, 
Vormerkung für Ausbildungsberufe zur 
Vermittlung  


Grundlage der Vermittlungsarbeit nein § 50 Abs. 1 SGB II 


Eignungsfeststellung durch den ärztlichen 
oder psychologischen Dienst nach § 32 
SGB III 


ja § 67b SGB X 







Anlage 3.2 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                          Stand: Juli 2016 


Beispiele möglicher Datenübermittlung von der Agentur für Arbeit an das Jugendamt
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben der AA oder des Jugendamtes haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


1 Zuständigkeit 
der Agentur für Arbeit


Örtliche Zuständigkeit für den jungen 
Menschen 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


2 Personendaten Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Anschrift 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse 


ja § 67b SGB X 


3 Aufenthaltsstatus Aufenthaltstitel, AZR-Nr./ AKN-Nr. oder 
BÜMA (nicht bei EU-Bürgern) 


leistungsrechtlich relevant nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


4 Betreuung eingerichtet Umfang, gerichtlich bestellte Betreuung Muss ggf. bekannt sein, da der 
Betreuer im Rahmen des durch die 
Betreuung übertragenen Aufgaben-
kreises Ansprechpartner/ 
Empfänger von Bescheiden usw. 
ist. 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X  


5 Familienstand • verheiratet, ledig 
• getrennt lebend, Kind(er) 
• alleinerziehend 


Betreuung des Kindes muss 
sichergestellt sein. 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


6 Lebensumstände Freiwillige Angabe: 
neue Lebenssituation, besondere 
Ereignisse in der Familie (Sterbefälle, 
schwere Erkrankungen Angehöriger/ 
engster Freunde), Schulden, … 


ja § 67b SGB X 


7 Kindeswohlgefährdung entsprechende Aussagen des jungen 
Menschen oder Begleitung, deutliche 
optische Hinweise 
- im Zweifelsfall Klärung in anonymisierter 
Fallbesprechung mit dem Jugendamt 


Schutz des jungen Menschen  nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X  







Anlage 3.2 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                          Stand: Juli 2016 


Beispiele möglicher Datenübermittlung von der Agentur für Arbeit an das Jugendamt
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben der AA oder des Jugendamtes haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


8 Gesundheitliche Aspekte im Fachgutachten der BA ärztlich 
festgestellte Suchtproblematik (Alkohol, 
BTM, Spielsucht, Magersucht usw.), 
Einschränkungen, Behinderungen -  nur 
Übermittlung des Leistungsbildes ohne 
Diagnosen (Gutachten Teil B), an anderen 
Ärztlichen Dienst vollständige Übermittlung 
zulässig 


Kenntnis der Problemlage ist 
vielfach Voraussetzung für die 
richtige Hilfe, Vermeidung von 
Doppeluntersuchungen 
(§ 96 SGB X) 


nein
(wenn der junge Mensch über 


sein Widerspruchsrecht 
schriftlich aufgeklärt wurde, 


anderenfalls Einwilligung 
erforderlich)


§ 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. i. V. m. § 76 
SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Suchtproblematik, z. B. Alkohol, BTM, 
Spielsucht, Magersucht 


Angabe hat Bezug zur Aufgaben-
erledigung oder ist erforderlich für 
Aufgaben der Jugendhilfe. 


ja § 67b SGB X 


9 Wohnsituation eigene Wohnung, betreutes Wohnen, 
Mutter-Kind-Einrichtung, obdachlos 
mit/ohne Unterkunft  


Gesicherte Wohnsituation muss 
vorliegen. 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe: 
häusliches Wohnumfeld, Vermüllung, 
sonstige Problemfälle 


Gesicherte Wohnsituation muss 
vorliegen.


ja § 67b SGB X 


10 Leistungsbezug
(Alg, Alg II,BAB)  


Leistungsbezug ja/nein, Beginn/Dauer  
des Anspruchs 


ggf. Fördervoraussetzung; 
Übermittlung erforderlich für 
Abgleich der Trägerleistungen  


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


11 Schule Schulbesuch, erforderliche Daten aus dem 
Lebenslauf (Anzahl der besuchten 
Schuljahre, erreichter bzw. angestrebter 
Schulabschluss), Schulverweis 


unterstützende Aktivitäten des 
Jugendamtes möglich 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe:  
festgestellte Verhaltensauffälligkeiten 
durch Gutachten (z. B. festgestellte 
Lernbehinderung) 


unterstützende Aktivitäten des 
Jugendamtes möglich 


ja § 67b SGB X 







Anlage 3.2 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                          Stand: Juli 2016 


Beispiele möglicher Datenübermittlung von der Agentur für Arbeit an das Jugendamt
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben der AA oder des Jugendamtes haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


12 Kenntnisse, Fertigkeiten, 
Vermittlung 


Kompetenzen (Qualifikationen), 
Neigungen, Führerschein, Mobilität, 
Sprachkenntnisse 


Grundlagenwissen für die 
Beratungstätigkeit 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Jugend-/Haftstrafen, Delikt, lfd. 
Bewährung/Bewährungshilfe, Ableistung 
Sozialstunden 


ja § 67b SGB X 


13 Beruflicher Werdegang Ausbildung ja/nein, Ausbildungsberuf, 
Ausbildungsjahr, Arbeitsverhältnis, 
Teilnahme an Maßnahmen, erforderliche 
Daten aus dem Lebenslauf 


Grundlagenwissen für die 
Beratungstätigkeit 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Hintergründe für Ausbildungsabbruch  
oder Beendigung von Arbeitsverhältnis  


Bei jungen Menschen ist der Grund 
für den Abbruch für weitere Planung 
von Bedeutung. 


ja § 67b SGB X 


14 Zusammenarbeit mit  
jungem Menschen


Kontaktdichte, Eigeninitiative, Mitarbeit  
des jungen Menschen (Teilnahme an 
Maßnahmen etc.) 


Für passgenaue unterstützende 
Maßnahmen der Jugendhilfe 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


15 Eingliederungs-
vereinbarung 


vereinbarte Schritte, Perspektive (nur 
relevante Teile der 
Eingliederungsvereinbarung)  


Abstimmung mit Hilfeplanung / 
individuellem Förderplan 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 







Anlage 3.3 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                           Stand: Juli 2016 


Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jobcenter an die Agentur für Arbeit
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des JC oder der AA haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


1 Zuständigkeit 
des Jobcenters


Örtliche Zuständigkeit für den jungen 
Menschen, Bestätigung der Meldung  
des jungen Menschen 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


2 Personendaten Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Anschrift, 
Amtsvormund 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


Freiwillige Angabe: 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse 


ja § 67b SGB X 


3 Aufenthaltsstatus Aufenthaltstitel, AZR-Nr./ AKN-Nr. oder 
BÜMA (nicht bei EU-Bürgern)  


leistungsrechtlich relevant nein § 50 Abs. 1 SGB II  


4 Betreuung eingerichtet Umfang, gerichtlich bestellte Betreuung Muss ggf. bekannt sein, da der 
Betreuer im Rahmen des durch die 
Betreuung übertragenen Aufgaben-
kreises Ansprechpartner/ 
Empfänger von Bescheiden usw. 
ist. 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


5 Familienstand • verheiratet, ledig 
• getrennt lebend, Mitglied einer BG, 


Kind(er)  
• alleinerziehend 


Betreuung des Kindes muss 
sichergestellt sein. 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


6 Lebensumstände Freiwillige Angabe: 
neue Lebenssituation, besondere 
Ereignisse in der Familie (Sterbefälle, 
schwere Erkrankungen Angehöriger/ 
engster Freunde), Schulden, … 


erklären ggf. negative Ereignisse/ 
Entwicklungen; kann ggf. hilfreich 
sein für Vermittlung (keine 
Kassierertätigkeit) 


ja § 67b SGB X 







Anlage 3.3 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                           Stand: Juli 2016 


Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jobcenter an die Agentur für Arbeit
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des JC oder der AA haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


7 Gesundheitliche Aspekte Maßnahmen nach § 16a SGB II, 
Behinderungen, festgestellte Einschrän-
kung/en nach einem vom Leistungsträger 
beauftragten Gutachten (Drogen-/ Sucht-
problematik wie Alkohol, BTM, Spielsucht, 
Magersucht usw.) 
- nur Übermittlung des Leistungsbildes 
ohne Diagnosen, an anderen Ärztlichen 
Dienst vollständige Übermittlung zulässig  


Angabe vermittlungsrelevant, 
Vermeidung von Doppelunter-
suchungen (§ 96 SGB X) 


nein
(wenn der junge Mensch über 


sein Widerspruchsrecht 
schriftlich aufgeklärt wurde, 


anderenfalls Einwilligung 
erforderlich)


§ 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. i. V. m. § 76 
Abs. 2 SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Suchtproblematik, z. B. Alkohol, BTM, 
Spielsucht, Magersucht, Lernbeein-
trächtigung (LRS, Dyskalkulie) 


Angabe hat Bezug zur Aufgaben-
erledigung oder ist vermittlungs-
relevant, weil wichtig z.B. für Reha-/ 
Therapiemaßnahme, vor/bei 
Ausbildung oder bei Auswahl 
geeigneter Ausbildungsberufe. 


ja § 67b SGB X 


8 Wohnsituation eigene Wohnung, betreutes Wohnen, 
Mutter-Kind-Einrichtung, obdachlos 
mit/ohne Unterkunft 


Gesicherte Wohnsituation sollte für 
Ausbildungsvermittlung vorliegen. 


nein § 50 Abs. 1 SGB II 


Freiwillige Angabe:  
häusliches Wohnumfeld 
(Lernbedingungen) 


ja § 67b SGB X 


9 Leistungsbezug,
Leistungsumfang
(Alg II, etc.) 


Leistungsbezug ja/nein, Beginn/Dauer des 
Anspruchs, Leistungshöhe, ggf. 
Sanktionen 


für Maßnahmeplanung / Vermittlung 
erforderlich 


nein § 50 Abs. 1 SGB II 







Anlage 3.3 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                           Stand: Juli 2016 


Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jobcenter an die Agentur für Arbeit
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des JC oder der AA haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


10 Schule Schulbesuch, erforderliche Daten aus dem 
Lebenslauf (Anzahl der besuchten Schul-
jahre, erreichter bzw. angestrebter Schul-
abschluss), Schulverweis 


Schulabschluss ist relevant, 
Erfüllung der Schulpflicht 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


Freiwillige Angabe:  
festgestellte Verhaltensauffälligkeiten 
durch Gutachten (z. B. festgestellte 
Lernbehinderung) 


ja § 67b SGB X 


11 Kenntnisse, Fertigkeiten, 
Vermittlung 


Kompetenzen (Qualifikationen), 
Neigungen, Schulnoten, Wohnheimplatz, 
Führerschein, Sprachkenntnisse; 


Jugend-/Haftstrafe/Delikt, sofern Angabe 
für den Zielberuf relevant  


Vermittlungsrelevanz, insbesondere 
Qualifikationen sind wichtig 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


Freiwillige Angabe: 
Jugend-/Haftstrafe/Delikt - sofern Angabe 
für den Zielberuf nicht unmittelbar relevant  


lfd. Bewährung/Bewährungshilfe, 
Ableistung Sozialstunden 


kann ggf. hilfreich sein für 
Eignungsfeststellung für 
Zielberuf/Vermittlung  


ja § 67b SGB X 


12 Beruflicher Werdegang Ausbildung ja/nein, Ausbildungsberuf, 
Ausbildungsjahr, Arbeitsverhältnis, 
Teilnahme an Maßnahmen, erforderliche 
Daten aus dem Lebenslauf  


abgebrochene Ausbildung vor dem 
Hintergrund bereits erlangter 
praktischer Erfahrungen relevant 


nein § 50 Abs. 1 SGB II  


Freiwillige Angabe: 
Hintergründe für Ausbildungsabbruch oder 
Beendigung von Arbeitsverhältnis 


Bei jungen Menschen ist der Grund 
für den Abbruch für weitere Planung 
von Bedeutung 


ja § 67b SGB X 







Anlage 3.3 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                           Stand: Juli 2016 


Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jobcenter an die Agentur für Arbeit
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des JC oder der AA haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


13 Zusammenarbeit mit 
jungem Menschen


Kontaktdichte, Eigeninitiative, Mitarbeit  
des jungen Menschen (Teilnahme an 
Maßnahmen etc.) 


für passgenaue unterstützende 
Maßnahmen 


nein § 50 Abs. 1 SGB II 


14 Eingliederungs-
vereinbarung  


vereinbarte Schritte, Perspektive (nur 
relevante Teile der Eingliederungs-
vereinbarung) 


nur vermittlungsrelevant, wenn 
übertragen auf AA 


nein § 50 Abs. 1 SGB II 


15 Eignungsfeststellungen Ergebnisse Vermeidung doppelter Maßnahmen 
bei zeitlicher Nähe 


nein § 50 Abs. 1 SGB II 


Eignungsfeststellung durch den ärztlichen 
oder psychologischen Dienst nach § 32 
SGB III  


ja § 67b SGB X 







Anlage 3.4 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                           Stand:  Juli 2016 


1 


Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jobcenter an das Jugendamt
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des JC oder des Jugendamtes haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


1 Zuständigkeit 
des Jobcenters


Örtliche Zuständigkeit für den jungen 
Menschen, Bestätigung der Meldung des 
jungen Menschen 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X


2 Personendaten Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Anschrift 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse 


ja § 67b SGB X 


3 Aufenthaltsstatus Aufenthaltstitel, AZR-Nr./ AKN-Nr. oder 
BÜMA (nicht bei EU-Bürgern)  


leistungsrechtlich relevant nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


4 Betreuung eingerichtet Umfang, gerichtlich bestellte Betreuung Muss bekannt sein, da der Betreuer 
im Rahmen des durch die 
Betreuung übertragenen Aufgaben-
kreises Ansprechpartner/ 
Empfänger von Bescheiden usw. 
ist. 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


5 Familienstand • verheiratet, ledig 
• getrennt lebend, Kind(er) 
• alleinerziehend 


Betreuung des Kindes muss 
sichergestellt sein. 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


6 Lebensumstände Freiwillige Angabe: 
neue Lebenssituation, besondere 
Ereignisse in der Familie (Sterbefälle, 
schwere Erkrankungen Angehöriger/ 
engster Freunde), Schulden, … 


ja § 67b SGB X 







Anlage 3.4 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                           Stand:  Juli 2016 


2 


Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jobcenter an das Jugendamt
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des JC oder des Jugendamtes haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


7 Kindeswohlgefährdung entsprechende Aussagen des jungen 
Menschen oder Begleitung, deutliche 
optische Hinweise  
- im Zweifelsfall Klärung in anonymisierter 
Fallbesprechung mit dem Jugendamt 


Schutz des jungen Menschen  nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X  


8 Gesundheitliche Aspekte Maßnahmen nach § 16a SGB II, 
Behinderungen, festgestellte 
Einschränkung/en nach einem vom 
Leistungsträger beauftragten Gutachten 
(Drogen-/Suchtproblematik wie Alkohol, 
BTM, Spielsucht, Magersucht usw.) 
- nur Übermittlung des Leistungsbildes 
ohne Diagnosen, an anderen Ärztlichen 
Dienst vollständige Übermittlung zulässig  


Kenntnis der Problemlage ist 
vielfach Voraussetzung für die 
richtige Hilfe, Vermeidung von 
Doppeluntersuchungen  
(§ 96 SGB X) 


nein
(wenn der junge Mensch über 


sein Widerspruchsrecht 
schriftlich aufgeklärt wurde, 


anderenfalls Einwilligung 
erforderlich)


§ 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. i. V. m. § 76 
Abs. 2 SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Suchtproblematik, z. B. Alkohol, BTM, 
Spielsucht, Magersucht 


Angabe hat Bezug zur Aufgaben-
erledigung oder ist erforderlich für 
Aufgaben der Jugendhilfe.  


ja § 67b SGB X 


9 Wohnsituation eigene Wohnung, betreutes Wohnen, 
Mutter-Kind-Einrichtung, obdachlos 
mit/ohne Unterkunft, Bewilligung eigener 
Wohnung (bis 18 Jahre) 


z.B. bei Beeinträchtigung der 
Lernbedingungen, ggf. bei 
Ersuchen um Stellungnahme zur 
Notwendigkeit einer eigenen 
Wohnung  


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe: 
häusliches Wohnumfeld, Vermüllung, 
sonstige Problemfälle 


Gesicherte Wohnsituation muss 
vorliegen. 


ja § 67b SGB X 


10 Leistungsbezug
(Alg, Alg II)  


Leistungsbezug ja/nein, Beginn/Dauer  
des Anspruchs, ggf. Sanktionen 


ggf. Fördervoraussetzung; 
Übermittlung erforderlich für 
Abgleich der Trägerleistungen 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 







Anlage 3.4 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA                                                                                                                                                                           Stand:  Juli 2016 


3 


Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jobcenter an das Jugendamt
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des JC oder des Jugendamtes haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


11 Finanzielle Situation Maßnahmen nach § 16a SGB II (ohne 
Beratungsinhalte) 


relevant für Hilfe zur 
Verselbständigung  


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


12 Schule Schulbesuch, erforderliche Daten aus dem 
Lebenslauf (Anzahl der besuchten Schul-
jahre, erreichter bzw. angestrebter Schul-
abschluss), Schulverweis 


unterstützende Aktivitäten  
des Jugendamtes möglich  


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe:  
festgestellte Verhaltensauffälligkeiten 
durch Gutachten (z. B. festgestellte 
Lernbehinderung) 


unterstützende Aktivitäten  
des Jugendamtes möglich 


ja § 67b SGB X 


13 Kenntnisse, Fertigkeiten, 
Vermittlung 


Kompetenzen (Qualifikationen), 
Neigungen, Wohnheimplatz  


Grundlagenwissen für die 
Beratungstätigkeit


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Jugend-/Haftstrafen, Delikt, lfd. 
Bewährung/Bewährungshilfe, Ableistung 
Sozialstunden 


ja § 67b SGB X 


14 Beruflicher Werdegang Ausbildung ja/nein, Ausbildungsberuf, 
Ausbildungsjahr, Arbeitsverhältnis, 
Teilnahme an Maßnahmen, erforderliche 
Daten aus dem Lebenslauf  


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Hintergründe für Ausbildungsabbruch oder 
Beendigung von Arbeitsverhältnis 


Bei jungen Menschen ist der Grund 
für den Abbruch für weitere Planung 
von Bedeutung.


ja § 67b SGB X 
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4 


Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jobcenter an das Jugendamt
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des JC oder des Jugendamtes haben!)


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


15 Zusammenarbeit mit  
jungem Menschen


Kontaktdichte, Eigeninitiative, Mitarbeit  
des jungen Menschen (Teilnahme an 
Maßnahmen etc.) 


für passgenaue unterstützende 
Maßnahmen der Jugendhilfe 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 


16 Eingliederungs-
vereinbarung 


vereinbarte Schritte, Perspektive (nur 
relevante Teile der Eingliederungs-
vereinbarung) 


zur Abstimmung mit dem Hilfeplan/ 
individuellem Förderplan 


nein § 69 Abs. 1 Nr. 1,  
3. Alt. SGB X 
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Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jugendamt (als Sozialleistungsträger)1 an das Jobcenter
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des Jugendamtes oder JC haben!)


Hinweis: Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine Datenweitergabe an andere Behörden i.S.d. § 35 SGB I zulässig ist. 
Bestehen Zweifel an der Zulässigkeit der Datenübermittlung, sollte eine Einwilligung eingeholt werden.  
Die Zulässigkeit einer Datenübermittlung nach § 64 Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X liegt vor, sofern dadurch „der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in  
Frage gestellt wird“. Sozialdaten, die in einer erzieherischen Hilfe anvertraut worden sind, können nur im Kontext einer Kindeswohlgefährdung oder bei rechtfertigendem Notstand 
rechtmäßig ohne Einwilligung übermittelt werden (§ 65 Abs. 1 SGB VIII); auch allgemeine Angaben zu Person und Lebensumständen oder der Umstand, dass Kontakt zum 
Jugendamt besteht, können im Einzelfall anvertraut sein. Dies ist bei jeder beabsichtigten Datenübermittlung vom Jugendamt an andere Ämter vorab zu prüfen.


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


1 Zuständigkeit 
des Jugendamtes


Örtliche Zuständigkeit für den jungen 
Menschen; Bestätigung der Meldung  
des jungen Menschen 


nein
(Hinweis s.o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X  


2 Personendaten Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Anschrift, 
Amtsvormund 


nein
(Hinweis s.o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse 


ja § 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VIII 


3 Aufenthaltsstatus Aufenthaltstitel, AZR-Nr./AKN-Nr. oder 
BÜMA (nicht bei EU-Bürgern)  


leistungsrechtlich relevant nein
(Hinweis s.o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 


4 Betreuung eingerichtet Umfang, gerichtlich bestellte Betreuung Muss ggf. bekannt sein, da der 
Betreuer im Rahmen des durch die 
Betreuung übertragenen Aufgaben-
kreises Ansprechpartner/Empfänger 
von Bescheiden usw. ist. 


nein
(Hinweis s.o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 


5 Familienstand • verheiratet, ledig 
• getrennt lebend, Kind(er) 
• alleinerziehend 


leistungsrechtlich relevant, 
Betreuung des Kindes muss 
sichergestellt sein 


nein
(Hinweis s.o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 


1  nicht als Amtsvormund/Amtspfleger (oder Beistand)
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Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jugendamt (als Sozialleistungsträger)1 an das Jobcenter
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des Jugendamtes oder JC haben!)


Hinweis: Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine Datenweitergabe an andere Behörden i.S.d. § 35 SGB I zulässig ist. 
Bestehen Zweifel an der Zulässigkeit der Datenübermittlung, sollte eine Einwilligung eingeholt werden.  
Die Zulässigkeit einer Datenübermittlung nach § 64 Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X liegt vor, sofern dadurch „der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in  
Frage gestellt wird“. Sozialdaten, die in einer erzieherischen Hilfe anvertraut worden sind, können nur im Kontext einer Kindeswohlgefährdung oder bei rechtfertigendem Notstand 
rechtmäßig ohne Einwilligung übermittelt werden (§ 65 Abs. 1 SGB VIII); auch allgemeine Angaben zu Person und Lebensumständen oder der Umstand, dass Kontakt zum 
Jugendamt besteht, können im Einzelfall anvertraut sein. Dies ist bei jeder beabsichtigten Datenübermittlung vom Jugendamt an andere Ämter vorab zu prüfen.


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


6 Lebensumstände Freiwillige Angabe: 
neue Lebenssituation, besondere 
Ereignisse in der Familie (Sterbefälle, 
schwere Erkrankungen Angehöriger/ 
engster Freunde), Schulden, … 


erklären ggf. negative Ereignisse/ 
Entwicklungen; kann ggf. hilfreich 
sein für AV (keine Kassierer-
tätigkeit) 


ja § 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VIII 


7 Gesundheitliche Aspekte Stellungnahmen/Gutachten an das 
Jugendamt z.B. nach § 35a Abs. 1a SGB 
VIII - ohne Diagnose 


Erkrankungen können Grund dafür 
sein, dass junger Mensch nicht zum 
Gespräch im Jobcenter erscheint. 


nein 
(wenn der junge Mensch über 


sein Widerspruchsrecht 
schriftlich aufgeklärt wurde, 


anderenfalls Einwilligung 
erforderlich)  


(Hinweis s.o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 Nr. 
1, 3. Alt. i.V.m. § 76 
SGB X   


Freiwillige Angabe: 
Suchtproblematik, z. B. Alkohol, BTM, 
Spielsucht, Magersucht, verlässt die 
Wohnung nicht allein, Borderline-
Erkrankung etc. 


Erkrankungen können Grund dafür 
sein, dass junger Mensch nicht zum 
Gespräch im Jobcenter erscheint. 


ja § 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VIII   


8 Wohnsituation eigene Wohnung, betreutes Wohnen, 
Mutter-Kind-Einrichtung, obdachlos 
mit/ohne Unterkunft, strebt eigene 
Wohnung an wegen unzumutbarer 
häuslicher Verhältnisse  


gesicherte Wohnsituation muss 
vorliegen; hat ggf. Auswirkungen 
auf Höhe der Sanktionen, 
Vermeidung von Rücksendungen 
von Einladungsschreiben, 
bei Härtefallentscheidungen 


ja
(soweit anvertraute Detail-/ 


Zusatzinformationen)


nein 
(Hinweis s.o.)


§ 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VIII 


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 Nr. 
1, 3. Alt. SGB X 
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Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jugendamt (als Sozialleistungsträger)1 an das Jobcenter
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des Jugendamtes oder JC haben!)


Hinweis: Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine Datenweitergabe an andere Behörden i.S.d. § 35 SGB I zulässig ist. 
Bestehen Zweifel an der Zulässigkeit der Datenübermittlung, sollte eine Einwilligung eingeholt werden.  
Die Zulässigkeit einer Datenübermittlung nach § 64 Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X liegt vor, sofern dadurch „der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in  
Frage gestellt wird“. Sozialdaten, die in einer erzieherischen Hilfe anvertraut worden sind, können nur im Kontext einer Kindeswohlgefährdung oder bei rechtfertigendem Notstand 
rechtmäßig ohne Einwilligung übermittelt werden (§ 65 Abs. 1 SGB VIII); auch allgemeine Angaben zu Person und Lebensumständen oder der Umstand, dass Kontakt zum 
Jugendamt besteht, können im Einzelfall anvertraut sein. Dies ist bei jeder beabsichtigten Datenübermittlung vom Jugendamt an andere Ämter vorab zu prüfen.


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


9 Schule Schulbesuch, Anzahl der besuchten 
Schuljahre, erreichter bzw. angestrebter 
Schulabschluss, Schulverweis  


Schulabschluss ist relevant nein
(Hinweis s.o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe:  
festgestellte Verhaltensauffälligkeiten 
durch Gutachten (z. B. festgestellte 
Lernbehinderung) 


z.B. relevant für Maßnahme-
entscheidung 


ja § 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VIII 


10 Kenntnisse, Fertigkeiten,
Vermittlung  


Kompetenzen (Qualifikationen), 
Neigungen, Wohnheimplatz, Führerschein, 
Mobilität, Sprachkenntnisse, Schulnoten 


vermittlungsrelevant, insbesondere 
Qualifikationen sind wichtig 


nein
(Hinweis s.o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Jugend-/Haftstrafen, Delikt, lfd. 
Bewährung/Bewährungshilfe, Ableistung 
Sozialstunden 


kann ggf. hilfreich sein für 
Eignungsfeststellung für Zielberuf  


ja § 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VIII 


11 Hilfeplan des Jugendamtes einzelne Maßnahmen zur Abstimmung mit dem 
Eingliederungsplan des Jobcenters 


nein
(Hinweis s.o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 
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Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jugendamt (als Sozialleistungsträger)1 an die Agentur für Arbeit
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des Jugendamtes oder der AA haben!)


Hinweis: Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine Datenweitergabe an andere Behörden i.S.d. § 35 SGB I zulässig ist. 
Bestehen Zweifel an der Zulässigkeit der Datenübermittlung, sollte eine Einwilligung eingeholt werden.  
Die Zulässigkeit einer Datenübermittlung nach § 64 Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X liegt vor, sofern dadurch „der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in 
Frage gestellt wird“. Sozialdaten, die in einer erzieherischen Hilfe anvertraut worden sind, können nur im Kontext einer Kindeswohlgefährdung oder bei rechtfertigendem Notstand 
rechtmäßig ohne Einverständnis übermittelt werden (§ 65 Abs. 1 SGB VIII); auch allgemeine Angaben zu Person und Lebensumständen oder der Umstand, dass Kontakt zum 
Jugendamt besteht, können im Einzelfall anvertraut sein. Dies ist bei jeder beabsichtigten Datenübermittlung vom Jugendamt an andere Ämter vorab zu prüfen. 


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


1 Zuständigkeit 
des Jugendamtes


Örtliche Zuständigkeit für den jungen 
Menschen; Bestätigung der Meldung  
des jungen Menschen 


nein
(Hinweis s. o.) 


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X  


2 Personendaten Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Anschrift, 
Amtsvormund 


nein
(Hinweis s. o.) 


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse 


ja § 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VIII  


3 Aufenthaltsstatus Aufenthaltstitel, AZR-Nr./AKN-Nr. oder 
BÜMA (nicht bei EU-Bürgern)  


leistungsrechtlich relevant nein
(Hinweis s. o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 


4 Betreuung eingerichtet Umfang, gerichtlich bestellte Betreuung Muss ggf. bekannt sein, da der 
Betreuer im Rahmen des durch die 
Betreuung übertragenen Aufgaben-
kreises Ansprechpartner/Empfänger 
von Bescheiden usw. ist. 


nein
(Hinweis s. o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 


5 Familienstand • verheiratet, ledig  
• getrennt lebend, Kind(er), 
• alleinerziehend  


leistungsrechtlich relevant, 
Betreuung der Kinder muss 
sichergestellt sein


nein
(Hinweis s. o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 


1  nicht als Amtsvormund/Amtspfleger (oder Beistand)
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Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jugendamt (als Sozialleistungsträger)1 an die Agentur für Arbeit
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des Jugendamtes oder der AA haben!)


Hinweis: Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine Datenweitergabe an andere Behörden i.S.d. § 35 SGB I zulässig ist. 
Bestehen Zweifel an der Zulässigkeit der Datenübermittlung, sollte eine Einwilligung eingeholt werden.  
Die Zulässigkeit einer Datenübermittlung nach § 64 Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X liegt vor, sofern dadurch „der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in 
Frage gestellt wird“. Sozialdaten, die in einer erzieherischen Hilfe anvertraut worden sind, können nur im Kontext einer Kindeswohlgefährdung oder bei rechtfertigendem Notstand 
rechtmäßig ohne Einverständnis übermittelt werden (§ 65 Abs. 1 SGB VIII); auch allgemeine Angaben zu Person und Lebensumständen oder der Umstand, dass Kontakt zum 
Jugendamt besteht, können im Einzelfall anvertraut sein. Dies ist bei jeder beabsichtigten Datenübermittlung vom Jugendamt an andere Ämter vorab zu prüfen. 


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


6 Lebensumstände Freiwillige Angabe: 
neue Lebenssituation, besondere 
Ereignisse in der Familie (Sterbefälle, 
schwere Erkrankungen Angehöriger/ 
engster Freunde), Schulden, … 


erklären ggf. negative Ereignisse/ 
Entwicklungen; kann ggf. hilfreich 
sein für AV (keine Kassierer-
tätigkeit) 


ja § 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VIII 


7 Gesundheitliche Aspekte Stellungnahmen/Gutachten an das 
Jugendamt z.B. nach § 35a Abs. 1a SGB 
VIII - ohne Diagnose 


Erkrankungen können Grund dafür 
sein, dass junger Mensch nicht zum 
Gespräch bei der Berufsberatung 
erscheint. 


nein 
(wenn der junge Mensch über 


sein Widerspruchsrecht 
schriftlich aufgeklärt wurde, 


anderenfalls Einwilligung 
erforderlich;  


(Hinweis s.o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 Nr. 
1, 3. Alt. i.V.m. § 76 
SGB X   


Freiwillige Angabe: 
Suchtproblematik, z. B. Alkohol, BTM, 
Spielsucht, Magersucht, verlässt die 
Wohnung nicht allein, Borderline-
Erkrankung etc. 


Erkrankungen können Grund dafür 
sein, dass junger Mensch nicht zum 
Gespräch bei der Berufsberatung 
erscheint. 


ja § 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VIII  


8 Wohnsituation eigene Wohnung, betreutes Wohnen, 
Mutter-Kind-Einrichtung, obdachlos 
mit/ohne Unterkunft, strebt eigene 
Wohnung an wegen unzumutbarer 
häuslicher Verhältnisse  


gesicherte Wohnsituation muss 
vorliegen, Vermeidung von 
Rücksendungen von 
Einladungsschreiben 


ja
(soweit anvertraute Detail-/ 


Zusatzinformationen) 


nein 
(Hinweis s.o.)


§ 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VIII 


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 Nr. 
1, 3. Alt. SGB X  
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Beispiele möglicher Datenübermittlung vom Jugendamt (als Sozialleistungsträger)1 an die Agentur für Arbeit
(Daten müssen immer einen Bezug zu den Aufgaben des Jugendamtes oder der AA haben!)


Hinweis: Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine Datenweitergabe an andere Behörden i.S.d. § 35 SGB I zulässig ist. 
Bestehen Zweifel an der Zulässigkeit der Datenübermittlung, sollte eine Einwilligung eingeholt werden.  
Die Zulässigkeit einer Datenübermittlung nach § 64 Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X liegt vor, sofern dadurch „der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in 
Frage gestellt wird“. Sozialdaten, die in einer erzieherischen Hilfe anvertraut worden sind, können nur im Kontext einer Kindeswohlgefährdung oder bei rechtfertigendem Notstand 
rechtmäßig ohne Einverständnis übermittelt werden (§ 65 Abs. 1 SGB VIII); auch allgemeine Angaben zu Person und Lebensumständen oder der Umstand, dass Kontakt zum 
Jugendamt besteht, können im Einzelfall anvertraut sein. Dies ist bei jeder beabsichtigten Datenübermittlung vom Jugendamt an andere Ämter vorab zu prüfen. 


lfd. 
Nr. 


Themenbereich Beispiele von Daten 
Erläuterung zum Grund  
der Datenübermittlung 


Einwilligung erforderlich  
ja/nein 


Rechtsgrundlage 


9 Schule Schulbesuch, Anzahl der besuchten 
Schuljahre, erreichter bzw. angestrebter 
Schulabschluss, Schulverweis 


Schulabschluss ist relevant nein
(Hinweis s. o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe:  
festgestellte Verhaltensauffälligkeiten 
durch Gutachten (z. B. festgestellte 
Lernbehinderung),  


z.B. relevant für Maßnahme-
entscheidung 


ja § 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VIII 


10 Kenntnisse, Fertigkeiten, 
Vermittlung  


Kompetenzen (Qualifikationen), 
Neigungen, Wohnheimplatz, Führerschein, 
Mobilität, Sprachkenntnisse, Schulnoten 


vermittlungsrelevant, insbesondere 
Qualifikationen sind wichtig 


nein
(Hinweis s. o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 


Freiwillige Angabe: 
Jugend-/Haftstrafen, Delikt, lfd. 
Bewährung/Bewährungshilfe, Ableistung 
Sozialstunden 


kann ggf. hilfreich sein für 
Eignungsfeststellung für Zielberuf  


ja § 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VIII 


11 Hilfeplan des Jugendamtes einzelne Maßnahmen zur Abstimmung der 
Berufswegplanung 


nein
(Hinweis s. o.)


§ 64 Abs. 2 SGB VIII 
i.V.m. § 69 Abs. 1 
Nr. 1, 3. Alt. SGB X 
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Einwilligung in das Erheben, Verarbeiten und Nutzen meiner Sozialdaten 


Ich bin damit einverstanden, dass die folgenden Partner der Jugendberufsagentur ……………… 


 Agentur für Arbeit ………………………..………………. 
 Jobcenter ………………..…………………..................... 
 Jugendamt ……………….……………………………….. 


die folgenden persönlichen Daten, für die es nicht bereits eine gesetzliche Befugnis zur Erhebung und 
Verarbeitung gibt (wie z.B. für Name und Vorname, Geburtsdatum, Adresse), über mich erheben, 
verarbeiten und nutzen:  


 Telefonnummer 


 E-Mail-Adresse 


 Schulsituation 


 Berufssituation 


Aufgrund dieser Einwilligung ist nur eine wechselseitige Übermittlung unter den o.g. Partnern zulässig. 
(Hinweis: Bei Unklarheiten bitte nachfragen!) 


Die Daten dürfen nur erhoben und verarbeitet werden, um mich 


 auf dem Weg in Beruf oder Studium persönlich zu beraten. 


 bei meiner beruflichen Integration mit Maßnahmen zu fördern. 


 in Ausbildung oder Qualifizierung zu vermitteln. 


Zu diesem Zweck dürfen mich die oben genannten Partner auch anschreiben oder anrufen (Unzutreffendes 


bitte streichen!). 


Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung freiwillig erkläre. Wenn ich nicht zustimme, hat 
dies keine rechtlichen Nachteile für mich. 


Ich kann diese Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft gegenüber einem 
oder mehreren der o.g. Partner widerrufen, das heißt zurücknehmen. Wenn ich nichts anderes erkläre, gilt 
der Widerruf gegenüber allen o.g. Partnern der Jugendberufsagentur. Die Einwilligung gilt, bis ich sie 
widerrufe, längstens bis zur Vollendung meines 25. Lebensjahres1. Meine Daten werden nach Abschluss 
meiner Unterstützung durch die o.g. Partner der Jugendberufsagentur nach den für diesen jeweils 
maßgeblichen Vorschriften gelöscht (Agentur für Arbeit: 5 Jahre, Jobcenter: ….. Jahre, Jugendamt: …… 
Jahre.).  


Name Vorname 


Geburtsdatum Anschrift 


Datum Unterschrift ggf. Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


Ausgehändigt durch: 


1 Sollen weitere, vom jungen Menschen gemachte Angaben zu Problemen oder besonderen Ereignissen, die eine Vermittlung/ 
Maßnahmedurchführung behindern, übermittelt werden, ist die Gültigkeitsdauer der Einwilligungserklärung im Einzelfall 
angemessen zur Sensibilität der Information anzupassen. 
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Einwilligung in die Übermittlung meiner Sozialdaten 


Ich bin damit einverstanden, dass die folgenden Partner der Jugendberufsagentur ……………… 


 Agentur für Arbeit ………………………..………………. 


 Jobcenter ………………..…………………..................... 


 Jugendamt ……………….……………………………….. 


die folgenden persönlichen Daten über mich an 


 ……………………………………………………………… (= Datenempfänger) 


übermitteln: Name und Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 


(Unzutreffendes bitte streichen!), sowie folgende Daten zur/zum 


 Schulischen Werdegang: ……………………………………………………………………….. 


 Schulsituation: ……………………………………………………………………………………. 


 Beruflichen Situation: ……………………………………………………………………………. 


Die Daten dürfen nur übermittelt werden, um mich 


 auf dem Weg in Beruf oder Studium persönlich zu beraten. 


 bei meiner beruflichen Integration mit Maßnahmen zu fördern. 


 in Ausbildung oder Qualifizierung zu vermitteln. 


Zu diesem Zweck darf mich der oben genannte Datenempfänger auch anschreiben oder anrufen 


(Unzutreffendes streichen!). 


Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung freiwillig erkläre. Wenn ich nicht zustimme, hat 


dies keine rechtlichen Nachteile für mich. 


Ich kann diese Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft gegenüber einem 


oder mehreren der o.g. Partner widerrufen, das heißt zurücknehmen. Wenn ich nichts anderes erkläre, gilt 


der Widerruf gegenüber allen o.g. Partnern der Jugendberufsagentur. Die Einwilligung gilt bis ich sie 


widerrufe, längstens bis ……………. . Meine Daten werden nach ……. Jahren (Maßgebliche Löschfrist des 


Datenempfängers einsetzen.) gelöscht. 


Name Vorname 


Geburtsdatum Anschrift 


Datum Unterschrift ggf. Unterschrift d. Erziehungsberechtigten


Ausgehändigt durch: 
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Entbindung von der Schweigepflicht 


Hiermit entbinde ich


 die Ärztin/den Arzt ………………………..…………………………………………… [Name, Anschrift] 


 den/die Mitarbeiter/in der Beratungsstelle ..………….…………..…………………. [Name, Anschrift] 


 den/die Familienhelfer/in ………………..………….……………….………………... [Name, Anschrift] 


 den/die Mitarbeiter/in (als Amtsträger/in) der/des Agentur für Arbeit/Jobcenters 


……………………………………………………………………………………………. [Name, Anschrift] 


gegenüber den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 


 der Agentur für Arbeit ……..……………….………......................... 


 des Jobcenters …………….………………..................................... 


 des Jugendamtes...……………………………….………………….. 


hinsichtlich folgender Informationen 


……………………………………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………………………………….. 


von der Schweigepflicht. 


Diese Erklärung gilt bis ………………………… und dient folgendem Zweck (Konkrete Übermittlungssituation 


benennen!): ………………………………………………………………............................................................ 


………………………………………………………………………………………………………………………... 


Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung freiwillig erkläre. Wenn ich nicht zustimme, hat 


dies keine rechtlichen Nachteile für mich. 


Ich kann diese Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem 
Empfänger meiner Erklärung widerrufen, das heißt zurücknehmen. Meine Daten werden nach Abschluss 
meiner Unterstützung durch die o.g. Partner der Jugendberufsagentur nach den für diesen jeweils 
maßgeblichen Vorschriften gelöscht (Agentur für Arbeit: 5 Jahre, Jobcenter: …… Jahre, Jugendamt: …… 
Jahre.).


Ausgehändigt durch: 


Name Vorname 


Geburtsdatum Anschrift 


Datum Unterschrift ggf. Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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Hinweisblatt zum Schutz Ihrer Sozialdaten in der Jugendberufsagentur 


Im täglichen Leben geben wir alle immer wieder Informationen von uns an Andere preis. Oft werden 


der vollständige Name, Geburtsdatum und Anschrift von uns erfragt. Diese Informationen sind 


sogenannte personenbezogene Daten. Eine solche Abfrage (Datenerhebung) ist nur zulässig, 


wenn es hierfür eine gesetzliche Grundlage gibt oder wir zustimmen. Daten, die ein öffentlicher 


Sozialleistungsträger im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgabenerledigung erhebt, werden als 


Sozialdaten besonders streng geschützt. 


Jeder hat das Recht, selbst zu bestimmen, wer was und wann über ihn erfährt (Recht auf 


informationelle Selbstbestimmung). Dieses Recht ist durch das Grundgesetz gewährleistet, 


allerdings unterliegt es bestimmten Grenzen. Der Gesetzgeber darf dieses Recht durch Gesetz 


einschränken und muss hierbei zwischen unserem Grundrecht und dem Interesse an der Einschrän-


kung abwägen. In einigen Gesetzen ist daher festgelegt, unter welchen Voraussetzungen unsere 


Daten ohne unsere Zustimmung genutzt werden dürfen. Ansonsten dürfen unsere Daten nur genutzt 


werden, wenn wir vorher zugestimmt haben. Diese Zustimmung ist schriftlich in Form einer 


Einwilligungserklärung zu erteilen.  


In der Jugendberufsagentur arbeiten die Agenturen für Arbeit, Jobcenter und Jugendämter, auch 


Träger genannt, zusammen, um Sie beim Übergang von der Schule in die Ausbildung oder den Beruf 


zu unterstützen. Dazu ist es in einigen Fällen erforderlich, dass in der Jugendberufsagentur zwischen 


den beteiligten Trägern Informationen über Sie ausgetauscht werden. Soweit es sich um freiwillige 


Angaben von Ihnen handelt, wie etwa Ihre Telefonnummer, ist dazu Ihre Zustimmung erforderlich. 


Alternativ hierzu besteht die Möglichkeit, dass Sie die Informationen selbst an jeden Träger über-


mitteln.  


Es gibt in der Zusammenarbeit auch bestimmte Personen, zu denen Sie ein besonderes 


Vertrauensverhältnis haben (z.B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jugendamt). Diese Personen 


unterliegen einer besonderen Verpflichtung, ihnen anvertraute Informationen für sich zu behalten 


(Schweigepflicht). Ein Verstoß gegen diese Schweigepflicht ist strafbar, es sei denn, Sie sind mit 


der Weitergabe dieser Informationen einverstanden und befreien die Person von der 


Schweigepflicht (Schweigepflichtentbindungserklärung). Sie können genau festlegen, wer welche 


Informationen zu welchem Zweck über Sie erfragen oder weitergeben darf. Ab dem 15. Lebensjahr 


können Sie diese Erklärung regelmäßig selbst abgeben.  


In der Jugendberufsagentur werden Ihre Daten verarbeitet. Sie werden gespeichert, indem die 


Informationen über Sie z.B. in einem Computerprogramm erfasst werden. Ihre Daten können dann 


so, wie sie gerade benötigt werden, zusammengestellt (verändert) und anderen Personen (z. B. 


Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Träger) zur Verfügung gestellt (übermittelt) werden. 
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Gesetzliche Grundlagen (Quelle: juris-Datenbank)


§ 35 SGB I (Sozialgeheimnis) - i.d.F.v. 23.11.2011


(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Absatz 1 Zehntes Buch) von 
den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). Die 
Wahrung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers 
sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben 
werden. Sozialdaten der Beschäftigten und ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalentschei-
dungen treffen oder daran mitwirken können, weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtigten 
weitergegeben werden. Der Anspruch richtet sich auch gegen die Verbände der Leistungsträger, die 
Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer Verbände, die Datenstelle der Träger der Rentenver-
sicherung, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen, gemeinsame 
Servicestellen, Integrationsfachdienste, die Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der 
Berechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie 
Aufgaben nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 66 des Zehnten Buches durchführen, 
die Versicherungsämter und Gemeindebehörden sowie die anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 
Absatz 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahr-
nehmen und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c Absatz 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. Die 
Beschäftigten haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das 
Sozialgeheimnis zu wahren. 


(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den Voraussetzungen des 
Zweiten Kapitels des Zehnten Buches zulässig. 


(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine Zeugnispflicht und 
keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht automatisierten Dateien und 
automatisiert erhobenen, verarbeiteten oder genutzten Sozialdaten. 


(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 


(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches verarbeitet 
oder genutzt werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet oder genutzt werden, wenn schutzwürdige 
Interessen des Verstorbenen oder seiner Angehörigen dadurch nicht beeinträchtigt werden können. 


§ 36 SGB I (Handlungsfähigkeit) - i.d.F.v. 11.12.1975


(1) Wer das fünfzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann Anträge auf Sozialleistungen stellen und verfolgen 
sowie Sozialleistungen entgegennehmen. Der Leistungsträger soll den gesetzlichen Vertreter über die 
Antragstellung und die erbrachten Sozialleistungen unterrichten. 


(2) Die Handlungsfähigkeit nach Absatz 1 Satz 1 kann vom gesetzlichen Vertreter durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Leistungsträger eingeschränkt werden. Die Rücknahme von Anträgen, der 
Verzicht auf Sozialleistungen und die Entgegennahme von Darlehen bedürfen der Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters. 


§ 62 SGB VIII (Datenerhebung) - i.d.F.v. 11.9.2012


(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe 
erforderlich ist. 


(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die Rechtsgrundlage der Erhebung sowie 
die Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung aufzuklären, soweit diese nicht offenkundig sind. 
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(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn  


1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 


2. ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art nach eine 
Erhebung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist für  


a) die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach diesem Buch oder 


b) die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 des Zehnten 
Buches oder 


c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder 


d) die Erfüllung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder 


3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden 
oder 


4. die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde. 


(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung beteiligt, so dürfen 
die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die sonst an der Leistung beteiligt 
ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten für die Gewährung einer Leistung nach diesem Buch 
notwendig ist. Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer Aufgaben im Sinne des § 2 Absatz 3 entsprechend. 


§ 64 SGB VIII (Datenübermittlung und -nutzung) - i.d.F.v. 11.9.2012


(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben worden sind. 


(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist abweichend von 
Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage gestellt 
wird. 


(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht angehört, sind die 
Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zulässt. 


(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung im Sinne des 
§ 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren. 


§ 65 SGB VIII (Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe)  


i.d.F.v. 16.4.2013


(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke persönlicher 
und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weitergegeben werden  


1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 


2. dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Absatz 2, wenn angesichts einer 
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die 
Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte, 
oder 


3. dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines 
Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung der Leistung verantwortlich 
ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 


4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a hinzugezogen 
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werden; § 64 Absatz 2a bleibt unberührt, oder 


5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Absatz 1 oder 3 des Strafgesetzbuchs 
genannten Personen dazu befugt wäre. 


Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur zu dem Zweck 
weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 


(2) § 35 Absatz 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot nach 
Absatz 1 besteht. 


§ 67 SGB X (Begriffsbestimmungen) - i.d.F.v. 25.7.2013


(1) Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle 
im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle betriebs- oder geschäftsbezogenen Daten, auch von 
juristischen Personen, die Geheimnischarakter haben. 


(2) Aufgaben nach diesem Gesetzbuch sind, soweit dieses Kapitel angewandt wird, auch  


1. Aufgaben auf Grund von Verordnungen, deren Ermächtigungsgrundlage sich im Sozialgesetzbuch 
befindet, 


2. Aufgaben auf Grund von über- und zwischenstaatlichem Recht im Bereich der sozialen Sicherheit, 


3. Aufgaben auf Grund von Rechtsvorschriften, die das Erste und Zehnte Buch des Sozialgesetzbuches 
für entsprechend anwendbar erklären, und 


4. Aufgaben auf Grund des Arbeitssicherheitsgesetzes und Aufgaben, soweit sie den in § 35 des Ersten 
Buches genannten Stellen durch Gesetz zugewiesen sind. § 8 Absatz 1 Satz 3 des 
Arbeitssicherheitsgesetzes bleibt unberührt. 


(3) Automatisiert im Sinne dieses Gesetzbuches ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von 
Sozialdaten, wenn sie unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen durchgeführt wird (automatisierte 
Verarbeitung). Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte Sammlung von Sozialdaten, die 
gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann. 


(4) (weggefallen) 


(5) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. 


(6) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von Sozialdaten. Im 
Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren,  


1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Sozialdaten auf einem Datenträger zum 
Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung, 


2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Sozialdaten, 


3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener Sozialdaten 
an einen Dritten in der Weise, dass 


a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder 


b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft; 


Übermitteln im Sinne dieses Gesetzbuches ist auch das Bekanntgeben nicht gespeicherter Sozial-
daten; das Senden von Sozialdaten durch eine De-Mail-Nachricht an die jeweiligen akkreditierten 
Diensteanbieter – zur kurzfristigen automatisierten Entschlüsselung zum Zweck der Überprüfung auf 
Schadsoftware und zum Zweck der Weiterleitung an den Adressaten der De-Mail-Nachricht – ist kein 
Übermitteln, 
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4. Sperren das vollständige oder teilweise Untersagen der weiteren Verarbeitung oder Nutzung von 
Sozialdaten durch entsprechende Kennzeichnung, 


5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter Sozialdaten. 


(7) Nutzen ist jede Verwendung von Sozialdaten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt, auch die 
Weitergabe innerhalb der verantwortlichen Stelle. 


(8) Anonymisieren ist das Verändern von Sozialdaten derart, dass die Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden 
können. 


(8a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein 
Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu 
erschweren. 


(9) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten für sich selbst erhebt, verarbeitet 
oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. Werden Sozialdaten von einem Leistungs-
träger im Sinne von § 12 des Ersten Buches erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist verantwortliche Stelle 
der Leistungsträger. Ist der Leistungsträger eine Gebietskörperschaft, so sind eine verantwortliche Stelle 
die Organisationseinheiten, die eine Aufgabe nach einem der besonderen Teile dieses Gesetzbuches 
funktional durchführen. 


(10) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten erhält. Dritter ist jede Person oder Stelle 
außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie diejenigen Personen und 
Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum Sozialdaten im Auftrag erheben, 
verarbeiten oder nutzen. 


(11) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere 
Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter § 81 Absatz 3 fallen. 


(12) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. 


§ 67a SGB X (Datenerhebung) - i.d.F.v. 18.5.2001


(1) Das Erheben von Sozialdaten durch in § 35 des Ersten Buches genannte Stellen ist zulässig, wenn ihre 
Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist. Dies gilt 
auch für besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67 Absatz 12). Angaben über die rassische Herkunft 
dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen, die sich ausdrücklich auf diese Daten beziehen muss, nicht erhoben 
werden. Ist die Einwilligung des Betroffenen durch Gesetz vorgesehen, hat sie sich ausdrücklich auf besondere 
Arten personenbezogener Daten (§ 67 Absatz 12) zu beziehen. 


(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden  


1. bei den in § 35 des Ersten Buches oder in § 69 Absatz 2 genannten Stellen, wenn 


a) diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind, 


b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und 


c) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt werden, 


2. bei anderen Personen oder Stellen, wenn 


a) eine Rechtsvorschrift die Erhebung bei ihnen zulässt oder die Übermittlung an die erhebende Stelle 
ausdrücklich vorschreibt oder 
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b) aa) die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen 
Personen oder Stellen erforderlich machen oder 


bb) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 


 und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt werden. 


(3) Werden Sozialdaten beim Betroffenen erhoben, ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise Kenntnis 
erlangt hat, über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Identität der 
verantwortlichen Stelle zu unterrichten. Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, 
soweit  


1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an diese rechnen 
muss, 


2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Absatz 9 Satz 3 handelt oder 


3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von Organisations-
einheiten im Sinne von § 67 Absatz 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines Gesetzes zur engen Zusammen-
arbeit verpflichtet sind. 


Werden Sozialdaten beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, 
oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, ist der Betroffene 
hierauf sowie auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, und die Folgen der Verweigerung von 
Angaben, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. 


(4) Werden Sozialdaten statt beim Betroffenen bei einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf 
die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 


(5) Werden Sozialdaten weder beim Betroffenen noch bei einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle 
erhoben und hat der Betroffene davon keine Kenntnis, ist er von der Speicherung, der Identität der verantwort-
lichen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu unterrichten. 
Eine Pflicht zur Unterrichtung besteht nicht, wenn  


1. der Betroffene bereits auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung erlangt hat, 


2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder 


3. die Speicherung oder Übermittlung der Sozialdaten auf Grund eines Gesetzes ausdrücklich vorgesehen ist. 


Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit  


1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an diese rechnen 
muss, 


2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Absatz 9 Satz 3 handelt oder 


3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von 
Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Absatz 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines Gesetzes zur engen 
Zusammenarbeit verpflichtet sind. 


Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung zu 
erfolgen. Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen Voraussetzungen von einer Unterrichtung 
nach Satz 2 Nr. 2 und 3 abgesehen wird. § 83 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend. 


§ 67b SGB X (Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung) - i.d.F.v. 9.12.2004


(1) Die Verarbeitung von Sozialdaten und deren Nutzung sind nur zulässig, soweit die nachfolgenden 
Vorschriften oder eine andere Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch es erlauben oder anordnen oder soweit 
der Betroffene eingewilligt hat. § 67a Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Übermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen nur insoweit zulässig ist, als es sich um Daten über die 
Gesundheit oder das Sexualleben handelt oder die Übermittlung zwischen Trägern der gesetzlichen 
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Rentenversicherung oder zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Arbeitsgemein-
schaften zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. 


(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der vorgesehenen Verarbeitung 
oder Nutzung sowie auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung des 
Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf dessen freier Entscheidung beruht. Die Einwilligung und der Hinweis 
bedürfen der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die 
Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwilligungserklärung im 
äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben. 


(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 
auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In 
diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 2 Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchti-
gung des bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten. 


(4) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich 
beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung von Sozialdaten gestützt 
werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dient. 


§ 67d SGB X (Übermittlungsgrundsätze) - i.d.F.v. 18.5.2001


(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist nur zulässig, soweit eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis nach den 
§§ 68 bis 77 oder nach einer anderen Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch vorliegt. 


(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermitt-
lung auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt dieser die Verantwortung für die 
Richtigkeit der Angaben in seinem Ersuchen. 


(3) Sind mit Sozialdaten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten des 
Betroffenen oder eines Dritten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand 
möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten nur zulässig, wenn schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen oder eines Dritten an deren Geheimhaltung nicht überwiegen; eine Veränderung oder Nutzung 
dieser Daten ist unzulässig. 


(4) Die Übermittlung von Sozialdaten auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder im Wege der Datenüber-
tragung ist auch über Vermittlungsstellen zulässig. Für die Auftragserteilung an die Vermittlungsstelle gilt § 80 
Absatz 2 Satz 1, für deren Anzeigepflicht § 80 Absatz 3 und für die Verarbeitung und Nutzung durch die 
Vermittlungsstelle § 80 Absatz 4 entsprechend. 


§ 69 SGB X (Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben) - i.d.F.v. 21.12.2008


(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist  


1. für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden sind oder für die Erfüllung einer gesetzlichen 
Aufgabe der übermittelnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder einer solchen Aufgabe des Dritten, an den 
die Daten übermittelt werden, wenn er eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle ist, 


2. für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer Aufgabe nach Nummer 1 zusammenhängenden 
gerichtlichen Verfahrens einschließlich eines Strafverfahrens oder 


3. für die Richtigstellung unwahrer Tatsachenbehauptungen des Betroffenen im Zusammenhang mit einem 
Verfahren über die Erbringung von Sozialleistungen; die Übermittlung bedarf der vorherigen Genehmigung 
durch die zuständige oberste Bundes- oder Landesbehörde. 


(2) Für die Erfüllung einer gesetzlichen oder sich aus einem Tarifvertrag ergebenden Aufgabe sind den in § 35 
des Ersten Buches genannten Stellen gleichgestellt  


1. die Stellen, die Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem Bundesentschädigungsgesetz, dem 
Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, dem Gesetz über die 
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem 







Anlage 6 zur Arbeitshilfe Sozialdatenschutz in JBA Stand: Juli 2016 


- Seite 7 von 8 - 


Beamtenversorgungsgesetz und den Vorschriften, die auf das Beamtenversorgungsgesetz verweisen, dem 
Soldatenversorgungsgesetz, dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz und den Vorschriften 
der Länder über die Gewährung von Blinden- und Pflegegeldleistungen zu erbringen haben, 


2. die gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Absatz 2 des 
Tarifvertragsgesetzes, die Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes und die öffentlich-
rechtlichen Zusatzversorgungseinrichtungen, 


3. die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes, soweit sie kindergeldabhängige Leistungen des Besoldungs-, 
Versorgungs- und Tarifrechts unter Verwendung von personenbezogenen Kindergelddaten festzusetzen 
haben. 


(3) Die Übermittlung von Sozialdaten durch die Bundesagentur für Arbeit an die Krankenkassen ist zulässig, 
soweit sie erforderlich ist, den Krankenkassen die Feststellung der Arbeitgeber zu ermöglichen, die am 
Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz teilnehmen. 


(4) Die Krankenkassen sind befugt, einem Arbeitgeber mitzuteilen, ob die Fortdauer einer Arbeitsunfähigkeit 
oder eine erneute Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers auf derselben Krankheit beruht; die Übermittlung von 
Diagnosedaten an den Arbeitgeber ist nicht zulässig. 


(5) Die Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
Rechnungshöfe und der anderen Stellen, auf die § 67c Absatz 3 Satz 1 Anwendung findet. 


§ 76 SGB X - i.d.F.v. 21.4.2005


(Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen Sozialdaten) 


(1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle von einem Arzt 
oder einer anderen in § 203 Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches genannten Person zugänglich gemacht 
worden sind, ist nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen diese Person selbst übermittlungsbefugt 
wäre. 


(2) Absatz 1 gilt nicht  


1. im Rahmen des § 69 Absatz 1 Nr. 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusammenhang mit einer Begutachtung 
wegen der Erbringung von Sozialleistungen oder wegen der Ausstellung einer Bescheinigung übermittelt 
worden sind, es sei denn, dass der Betroffene der Übermittlung widerspricht; der Betroffene ist von der 
verantwortlichen Stelle zu Beginn des Verwaltungsverfahrens in allgemeiner Form schriftlich auf das 
Widerspruchsrecht hinzuweisen, 


2. im Rahmen des § 69 Absatz 4 und 5 und des § 71 Absatz 1 Satz 3, 


3. im Rahmen des § 94 Absatz 2 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 


(3) Ein Widerspruchsrecht besteht nicht in den Fällen des § 279 Absatz 5 in Verbindung mit § 275 Absatz 1 bis 
3 des Fünften Buches. 


§ 78a SGB X (Technische und organisatorische Maßnahmen) - i.d.F.v. 18.5.2001


Die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen, die selbst oder im Auftrag Sozialdaten erheben, verarbeiten 
oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen einschließlich der Dienstanweisungen 
zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzbuches, insbesondere die in 
der Anlage zu dieser Vorschrift genannten Anforderungen, zu gewährleisten. Maßnahmen sind nicht erforder-
lich, wenn ihr Aufwand in keinem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 


§ 203 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen) - i.d.F.v. 8.4.2008


(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
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1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsaus-
übung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 


2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 


3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, 
Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder 
Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft, 


4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, 
die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 


4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 


5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 


6. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer 
privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle 


anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 


(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  


1. Amtsträger, 


2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 


3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 


4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 
Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des 
Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 


5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund 
eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 


6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung 
wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, 


anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzel-
angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen 
Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das 
Gesetz dies nicht untersagt. 


(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz unbefugt ein fremdes 
Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen 
beruflicher Eigenschaft anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben als Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 


(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer 
gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen 
gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 
Genannten steht nach dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das 
Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 


(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des 
Betroffenen unbefugt offenbart. 


(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 
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